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 Entwurf eines Gesetzes zur Demonstration und Anwendung von
 Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften
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 Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

 Stellungnahme des Bundesrates  hafte  Speicherung  schrittweise,  geordnet  und  in  Abhän-
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  883.  Sitzung  am  27.  Mai  2011
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Ab-
 satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1  (§ 1 Satz 1 und 2 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 1 wie folgt zu ändern:

 a)  In  Satz  1  ist  das  Wort  „Gewährleistung“  durch  die
 Wörter  „Erforschung  der  Möglichkeiten“  zu  ersetzen.

 b)  Satz 2 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Zum  jetzigen  Zeitpunkt  steht  die  Erforschung  der  CCS-
 Technologie  im  Vordergrund.  Diese  sollte  ergebnisoffen
 erfolgen,  da  sowohl  die  Tauglichkeit  der  Technik  und  ihre
 Risiken,  ihre  ökonomische  Sinnhaftigkeit  und  ihre  ge-
 sellschaftliche  Akzeptanz  grundsätzlicher  Klärung  be-
 dürfen.  Diese  Absicht  muss  daher  auch  den  Gesetzes-
 zweck  bestimmen,  der  das  Verständnis  des  weiteren
 Textes prägt.

 2.  Zu Artikel 1  (§  2  Absatz  2  Satz  3  –  neu  –  und  4  –  neu  –
 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  dem  §  2  Absatz  2  folgende  Sätze  anzu-
 fügen:

 „Die  Zulassung  ist  auf  einen  Zeitraum  von  fünf  Jahren,
 beginnend  mit  dem  Zeitpunkt  der  Injektion  in  das  Spei-
 chergestein,  zu  befristen.  Sie  kann  auf  Antrag  einmal  um
 fünf Jahre verlängert werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Befristung  der  Zulassung  von  Kohlendioxidspei-
 chern  ist  erforderlich,  um  den  Zweck,  die  Erprobung  und
 Demonstration,  deutlich  herauszustellen  und  eine  dauer-

 gigkeit  von  den  jeweils  gewonnenen  Erfahrungen  zu  ent-
 wickeln.  Es  ist  jedoch  denkbar,  dass  bis  zum  Aufschluss
 einer  Speicherstätte  inklusive  der  Errichtung  der  Kohlen-
 dioxidleitungen  bereits  einige  Jahre  vergehen.  Insofern
 erscheint  es  zweckdienlich,  die  Befristung  der  Zulassung
 auf  den  Beginn  der  eigentlichen  Erprobungsphase  –  dem
 Zeitpunkt  der  ersten  Injektion  in  das  Speichergestein  –  zu
 terminieren.

 Ohne  eine  Befristung  der  Zulassung  würde  eine  Speiche-
 rung  von  8  Millionen  Tonnen  CO2/pro  Jahr  –  unter  Um-
 ständen  in  nur  einem  Speicherkomplex  –  mit  dem  Argu-
 ment  der  Erprobung  bis  zu  einem  vom  Betreiber  zu  be-
 stimmenden  Zeitpunkt  möglich.  Deshalb  erscheint  eine
 Befristung  der  Zulassung  mit  einmaliger  Verlängerungs-
 option  um  fünf  Jahre  angemessen,  aber  auch  erforderlich.

 3.  Zu Artikel 1  (§ 3 Nummer 9 KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  3  Nummer  9  das  Wort  „können“  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Begriff  der  Langzeitsicherheit  verlangt  den  tatsäch-
 lichen  Eintritt  eines  Zustandes  der  Sicherheit.  Das  ist  der
 Fall,  wenn  das  gespeicherte  Kohlendioxid  und  dessen
 Nebenbestandteile  in  den  Speicherformationen  zurück-
 gehalten  werden.  Allein  die  bloße  Möglichkeit  eines
 Zurückhaltens  („können“)  gewährt  für  sich  noch  keine
 Sicherheit  für  Mensch  und  Umwelt.  Die  Anforderungen
 sind  in  technisch-naturwissenschaftlicher  Hinsicht  zu  be-
 stimmen.  Angesichts  der  Gefahren  für  Mensch  und  Um-
 welt  bei  einem  größeren  Austritt  von  Kohlendioxid  aus
 einem  Speicher  ist  die  Dichtigkeit  von  Speichern  auch  in
 ihrer  Langzeitwirkung  sorgfältig  zu  prüfen  und  kann
 nicht auf die mögliche Dichtigkeit abgestellt werden.
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4.  Zu Artikel 1  (§ 3 Nummer 14 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 3 Nummer 14 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Für  eine  Legaldefinition  „Umwelt“  besteht  im  KSpG
 keine  Notwendigkeit.  Die  vorgeschlagene  Begriffsbe-
 stimmung  ist  zudem  inhaltlich  problematisch,  da  nicht
 wie  sonst  üblich  der  „Mensch,  einschließlich  der  mensch-
 lichen  Gesundheit“  (vgl.  §  2  Absatz  1  Satz  2  UVPG)  er-
 wähnt  wird.  Entgegen  der  Begründung  zum  Gesetzent-
 wurf  steht  die  Definition  insoweit  nicht  im  Einklang  mit
 §  2  Absatz  1  Satz  2  UVPG.  Vorschriften  zur  Gefahrenab-
 wehr  und  Vorsorge,  die  sich  im  KSpG  vielfach  allein  auf
 die  „Umwelt“  beziehen,  würden  daher  nicht  den  Men-
 schen  bzw.  die  menschliche  Gesundheit  als  Schutzobjekt
 betreffen.  Dies  ist  aber  offenbar  nicht  gewollt  und  wider-
 spricht  auch  dem  Zweck  des  Gesetzes  gemäß  §  1.  Die
 Nichtberücksichtigung  des  Menschen  und  damit  der
 menschlichen  Gesundheit  hätte  damit  Auswirkungen  auf
 die  Klagebefugnis  von  betroffenen  Privatpersonen,  die
 mangels  Drittschutzes  dieser  einfachgesetzlichen  Vor-
 schriften des KSpG insoweit nicht klagebefugt wären.

 5.  Zu Artikel 1  (§ 3 Nummer 17 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 3 Nummer 17 wie folgt zu fassen:

 „17.  wesentliche Änderung

 Veränderungen  von  Anlagen  oder  ihres  Betriebs,
 die  sich  nachteilig  auf  Mensch  oder  Umwelt  aus-
 wirken  können  und  diese  nachteiligen  Auswirkun-
 gen nicht offensichtlich gering sind.“

 B e g r ü n d u n g

 Nach  der  Formulierung  der  Vorlage  wäre  jede  Änderung
 –  auch  solche,  die  nicht  nachteilig  sind  –  eine  wesentliche
 Änderung.  Geringfügige  Änderungen,  die  sich  nur  unwe-
 sentlich  auf  Mensch  oder  Umwelt  auswirken,  sollten
 keine  Änderungsgenehmigung  erforderlich  machen.  Ein
 erneutes  Zulassungsverfahren  ist  aber  nur  dann  zum  Er-
 reichen  der  Schutzziele  des  Gesetzes  erforderlich,  wenn
 die  Änderungen  nachteilige  Auswirkungen  und  diese
 nicht nur Bagatellcharakter haben.

 6.  Zu Artikel 1  (§ 4 Absatz 1 und 2 Satz 1 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 4 wie folgt zu ändern:

 a)  Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:

 „(1)  Errichtung  und  Betrieb  und  wesentliche  Ände-
 rung  von  Kohlendioxidleitungen  bedürfen  der  vorhe-
 rigen  Planfeststellung  durch  die  zuständige  Behörde.
 Die  Öffentlichkeit  ist  möglichst  frühzeitig  über  das
 Vorhaben,  insbesondere  die  Lage,  die  Größe  und  die
 Technologie  der  Kohlendioxidleitung  zu  informieren.
 Ihr  ist  Gelegenheit  zur  Äußerung  und  Erörterung  zu
 geben.  Die  zuständige  Behörde  kann  dazu  den  An-
 tragsteller  verpflichten,  frühzeitig  ein  Verfahren  des
 öffentlichen  Dialogs  und  der  Streitschlichtung  durch-
 zuführen.  Die  Länder  können  die  näheren  Anforde-
 rungen an das Verfahren bestimmen.“

 b)  Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu fassen:

 „An  die  Unterrichtung  und  Erörterung  schließt  sich
 das  Verfahren  nach  §§  72  bis  78  des  Verwaltungsver-
 fahrensgesetzes  nach  Maßgabe  des  §  43a  Nummer  1

 bis  4  sowie  6  und  7,  §  43b  Nummer  3  bis  5  und  des
 §  43e des Energiewirtschaftsgesetzes an.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  CCS-Technologie  bedarf,  um  langfristig  auch  wirt-
 schaftlich  erfolgreich  eingesetzt  werden  zu  können,  der
 notwendigen  gesellschaftlichen  Akzeptanz.  Derzeit
 herrscht  in  Teilen  der  Bevölkerung  eine  nicht  unerhebli-
 che  Skepsis  gegenüber  der  neuen  Technologie  und  ihrer
 möglichen  Gefahrenpotenziale  vor.  Eine  möglichst  früh-
 zeitige  Beteiligung  der  betroffenen  Bevölkerung  ist  daher
 geboten,  um  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  die  Gelegen-
 heit  zur  Äußerung  und  Erörterung  der  berechtigten  Fra-
 gen  und  Anliegen  zu  geben.  Die  Pflicht  der  Behörde  zur
 frühzeitige  Information  und  Beteiligung  der  betroffenen
 Öffentlichkeit  soll  dieses  ermöglichen.  In  diesem  Rah-
 men  kann  der  Antragsteller  von  der  zuständigen  Behörde
 dazu  verpflichtet  werden,  frühzeitig  ein  Verfahren  des  öf-
 fentlichen  Dialogs  und  der  Streitschlichtung  durchzufüh-
 ren.  Die  Kosten  trägt  der  Antragsteller  nach  zu  erlassen-
 den  landesrechtlichen  Vorschriften.  Im  Übrigen  gelten
 die  Verfahrensvorschriften  der  §§  72  bis  78  des  Verwal-
 tungsverfahrensgesetzes  mit  den  üblichen  Anforderun-
 gen  an  eine  Öffentlichkeitsbeteiligung.  Die  Länder  kön-
 nen  davon  allerdings  abweichende  oder  ergänzende  Ver-
 fahrensvorschriften erlassen.

 7.  Zu Artikel 1  (§ 4 Absatz 5 Satz 3 – neu – KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  4  Absatz  5  nach  Satz  2  folgender  Satz
 einzufügen:

 „Kohlendioxidleitungen  zu  Kohlendioxidspeichern  au-
 ßerhalb  des  Geltungsbereichs  dieses  Gesetzes  dienen
 dem  Wohl  der  Allgemeinheit,  wenn  zum  Zwecke  des  Kli-
 maschutzes  die  Emission  von  Kohlendioxid  in  Deutsch-
 land dauerhaft vermindert wird.“

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  1  ist  in  §  4  Absatz  5  Satz  4  die  Angabe  „Satz  1
 und 2“ durch die Angabe „Satz 1 bis 3“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zum  Zwecke  der  Errichtung  einer  Staatsgrenzen  über-
 schreitenden  Leitung  von  Deutschland  zu  Kohlendioxid-
 speichern  im  Ausland  ist  eine  Enteignung  nur  mit  dem
 eingefügten Satz 3 zulässig.

 Nach  §  4  Absatz  5  Satz  2  dient  das  jeweilige  Vorhaben
 nur  dann  dem  Wohl  der  Allgemeinheit,  wenn  es  für  die
 Demonstration  der  dauerhaften  Speicherung  in  Deutsch-
 land  erforderlich  ist.  Für  eine  Demonstration  der  Spei-
 cherung  in  Deutschland  kann  aber  eine  Staatsgrenzen
 überschreitende  Kohlendioxidleitung  das  Kriterium  der
 Erforderlichkeit  nicht  erfüllen.  Folglich  könnte  sie  auch
 nicht  dem  Wohl  der  Allgemeinheit  im  Sinne  des  Satzes  2
 dienen. Damit wäre eine Enteignung nicht zulässig.

 Aus  denselben  Gründen,  aus  denen  die  Erwirkung  einer
 Enteignung  für  eine  Leitung  zu  einem  in  Deutschland  be-
 legenen  Speicher  ermöglicht  wird,  muss  dies  auch  für
 eine grenzüberschreitende Leitung möglich sein.
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8.  Zu Artikel 1  (§  4  Absatz  6,  §  25  Absatz  1,  §  26
 Absatz  1 und 2 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  die  nach
 dem  Gesetzentwurf  vorgesehenen  Rechtsverordnun-
 gen,  insbesondere  nach  §  4  Absatz  6,  nach  §  25  Absatz  1
 und nach § 26 Absatz 1 und 2 zeitnah zu erlassen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  vorliegende  Entwurf  des  Gesetzes  zur  Demonstra-
 tion  und  Anwendung  von  Technologien  zur  Abschei-
 dung,  zum  Transport  und  zur  dauerhaften  Speicherung
 von  Kohlendioxid  bleibt  sowohl  hinsichtlich  der  Anfor-
 derungen  an  die  Zulassungsverfahren  wie  auch  hin-
 sichtlich  der  materiellen  Anforderungen  an  die  Be-
 schaffenheit,  den  Transport,  die  Speicherung  und  die
 Nachsorge  des  Kohlendioxids  bzw.  der  Kohlendioxid-
 speicher  weitgehend  unbestimmt.  Näheres  soll  erst  per
 Rechtsverordnung bestimmt werden.

 Die  Genehmigung  und  Umsetzung  zumindest  von  Vor-
 haben  zur  Demonstration  von  Technologien  zur  Ab-
 scheidung,  zum  Transport  und  zur  dauerhaften  Speiche-
 rung  von  Kohlendioxid  soll  jedoch  zeitnah  erfolgen.  Die
 Kenntnis  der  dafür  maßgeblichen  verfahrensrechtlichen
 und  materiellen  Voraussetzungen  ist  sowohl  für  die  zu-
 ständige  Behörde  als  auch  für  die  Vorhabenträger  unab-
 dingbare Voraussetzung, um ein Vorhaben zu planen.

 9.  Zu Artikel 1  (§ 5 Absatz 4 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 5 Absatz 4 wie folgt zu fassen:

 „(4)  Die  zuständigen  Behörden  der  Länder  stellen
 der  Bundesanstalt  für  Geowissenschaften  und  Roh-
 stoffe  die  bei  ihnen  vorhandenen  Daten,  die  für  die  eine
 wirksame  Analyse  und  Bewertung  der  Potenziale  für
 die  dauerhafte  Speicherung  erforderlich  sind,  nach
 Maßgabe  einer  Verwaltungsvereinbarung  zur  Verfü-
 gung.  Daten,  an  denen  Dritte  das  Eigentum  haben,  dür-
 fen  nur  mit  Zustimmung  dieser  Dritten  zur  Verfügung
 gestellt werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Das  Bereitstellen  landeseigener  und  vom  Land  treuhän-
 derisch  verwalteter  privater  Daten  sollte  nach  einer  ge-
 sonderten  Verwaltungsvereinbarung  zwischen  Bund
 und Ländern erfolgen.

 Die  Länder  verfügen  über  Daten,  die  im  Eigentum
 Dritter  stehen.  Hierbei  handelt  es  sich  insbesondere  um
 geologische  Daten,  die  von  Dritten  nach  dem  Bun-
 desberggesetz  und  dem  Lagerstättengesetz  abgeliefert
 bzw.  auf  freiwilliger  Basis  zur  Bearbeitung  von  wissen-
 schaftlichen  Projekten  zur  Verfügung  gestellt  wurden.
 Diese  Datenbestände  sind  eigentumsrechtlich  geschützt
 und  beinhalten  in  hohem  Maße  Betriebs-  und  Ge-
 schäftsgeheimnisse.  Eine  Weitergabe  dieser  Daten  ohne
 Zustimmung  der  jeweiligen  Eigentümer  ist  eine  Verlet-
 zung  von  Eigentumsrechten  und  kann  zu  erheblichen
 Wettbewerbsverzerrungen  führen.  Daher  ist  es  erfor-
 derlich,  vor  der  Weitergabe  dieser  Daten  die  Zustim-
 mung der Eigentümer einzuholen.

 10.  Zu Artikel 1  (§ 6 Absatz 3 Satz 2 KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  6  Absatz  3  Satz  2  das  Wort  „unver-
 züglich“ zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  mit  dem  Begriff  der  Unverzüglichkeit  verbundene
 und  durch  die  Rechtsprechung  konkretisierte  Fristset-
 zung  ist  auf  Grund  des  damit  verbundenen  Arbeitsauf-
 wandes in der Verwaltungspraxis nicht realisierbar.

 11.  Zu Artikel 1  (§ 6 Absatz 4 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  6  Absatz  4  die  Wörter  „ohne  Zu-
 stimmung  des  Bundesrates“  durch  die  Wörter  „mit  Zu-
 stimmung des Bundesrates“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Länder  sind  nach  dem  Gesetzentwurf  verpflichtet,
 der  Registerbehörde  die  für  die  Errichtung  und  Führung
 des  Registers  erforderlichen  Informationen  zu  übermit-
 teln.  Daher  ist  sicherzustellen,  dass  der  Bundesrat  beim
 Erlass  von  Rechtsverordnungen  mitwirkt,  in  denen  die
 Anforderungen  an  die  Erstellung  und  Führung  des  Re-
 gisters festgelegt werden.

 12.  Zu Artikel 1  (§ 7 Absatz 1 Satz 1 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  7  Absatz  1  Satz  1  nach  dem  Wort
 „Kohlendioxidspeichern“  die  Wörter  „in  den  nach  §  5
 festgelegten  Potenzialen  von  Gesteinsschichten“  einzu-
 fügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Ergänzung  beschränkt  die  Untersuchung  auf  dieje-
 nigen  Gesteinsschichten  und  damit  die  Gebiete,  die  sei-
 tens  der  zuständigen  Bundesministerien  nach  §  5  Ab-
 satz  1  KSpG  als  geeignet  für  die  dauerhafte  Speiche-
 rung  von  Kohlendioxid  bewertet  worden  sind.  Es  wird
 damit  vermieden,  dass  unabhängig  von  festgestellten
 Eignungsgebieten  die  Untersuchung  des  Untergrundes
 erfolgt  und  spätere  Konfliktlagen  geschaffen  werden,
 z.  B.  wegen  nicht  frühzeitiger  Berücksichtigung  von
 Nutzungskonflikten  nach  §  5  Absatz  2  Satz  2  Num-
 mer  7  KSpG.  Ein  Festhalten  an  der  gebundenen  Unter-
 suchungsgenehmigung  wäre  ohne  eine  solche  Be-
 schränkung  auf  festgestellte  Eignungsgebiete  nicht  ver-
 tretbar.

 13.  Zu Artikel 1  (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  8  vor
 dem  Punkt  am  Satzende  die  Wörter  „;  die  Ziele  der
 Raumordnung  sind  zu  beachten,  die  Grundsätze  und
 sonstigen  Erfordernisse  der  Raumordnung  sind  zu  be-
 rücksichtigen“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 In  §  13  Absatz  1  Satz  3  KSpG  ist  zu  Recht  die  unterir-
 dische  Raumordnung  verankert  worden.  Es  erscheint
 jedoch  nicht  förderlich,  wenn  nach  §  7  KSpG  zunächst
 die  Möglichkeit  einer  auch  finanziell  den  Antragsteller
 belastenden  Exploration  erlaubt  wird,  obgleich  bereits
 zu  dem  Zeitpunkt  feststeht,  dass  auf  Grund  raumordne-
 rischer  Belange  an  der  beantragten  Stelle  letztlich  keine
 Speicherstätte  genehmigt  werden  wird.  Um  diese  Ver-
 knüpfung  mit  der  Planfeststellung  herzustellen,  bedarf
 es  hier  einer  entsprechenden  Ergänzung  des  Gesetzes-
 textes.
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14.  Zu Artikel 1  (§ 7 Absatz 1 Satz 3 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 7 Absatz 1 Satz 3 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Es  ist  kein  Grund  dafür  ersichtlich,  bei  den  in  §  7  Ab-
 satz  1  Satz  3  genannten  Untersuchungen  auf  die  Erfor-
 dernisse  der  Zuverlässigkeit  oder  Fachkunde  (§  7  Ab-
 satz  1  Satz  2  Nummer  4  Buchstabe  b  und  c,  die  Maß-
 nahmen  zur  Gefahrenabwehr  (§  7  Absatz  1  Satz  2
 Nummer  5)  und  den  Schutz  der  Umweltgüter  sowie  die
 Anforderungen  an  die  Vermeidung,  Verwertung  und
 Beseitigung  von  Abfällen  (§  7  Absatz  1  Satz  2  Num-
 mer  6)  zu  verzichten.  Diese  Ausnahmen  sind  nicht  ge-
 rechtfertigt.

 15.  Zu Artikel 1  (§ 8 Absatz 2 Satz 6 – neu – KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  ob  dem  Artikel  1  in  §  8  Absatz  2  fol-
 gender Satz 6 angefügt werden kann:

 „Können  durch  die  in  einem  Antrag  auf  Untersu-
 chungsgenehmigung  vorgesehenen  Maßnahmen  Bo-
 denschätze  oder  vorhandene  Nutzungsmöglichkeiten
 des  Untergrundes,  deren  Schutz  jeweils  im  öffentlichen
 Interesse  liegt,  beeinträchtigt  werden,  sind  die  Inhaber
 bestehender  berg-  und  wasserrechtlicher  Zulassungen
 vor der Entscheidung über den Antrag zu beteiligen.“

 B e g r ü n d u n g

 Im  Hinblick  auf  die  gesetzgeberische  Wertung  in  §  7
 Absatz  1  Nummer  3  zum  Schutz  volkswirtschaftlich
 bedeutsamer  Bodenschätze  und  Nutzungsmöglichkei-
 ten  des  Untergrundes  sollte  geprüft  werden,  ob  den  In-
 habern  der  betreffenden  berg-  und  wasserrechtlichen
 Genehmigungen  im  Verfahren  die  Gelegenheit  zur  Stel-
 lungnahme  gegeben  wird,  sofern  die  genannten  Boden-
 schätze  und  Nutzungsmöglichkeiten  durch  die  im  An-
 trag  beschriebenen  Maßnahmen  beeinträchtigt  werden
 können.

 16.  Zu Artikel 1  (§ 8 Absatz 4 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 8 Absatz 4 wie folgt zu fassen:

 „(4)  Wird  nach  einem  Antrag  auf  Untersuchungsge-
 nehmigung  nach  Absatz  1  für  das  darin  bezeichnete
 Feld  oder  Teile  davon  ein  Antrag  nach  §§  7,  8,  52,  126
 oder  §  127  des  Bundesberggesetzes  oder  ein  Antrag  zur
 Aufsuchung  oder  Gewinnung  von  Bodenschätzen  nach
 anderen  Rechtsvorschriften  gestellt  und  kann  durch  die-
 ses  Vorhaben  die  beantragte  oder  genehmigte  Untersu-
 chung  oder  der  Speicherkomplex  nachteilig  beeinträch-
 tigt  werden,  kann  über  diesen  Antrag  ganz  oder  teil-
 weise  erst  nach  Entscheidung  über  den  Antrag  nach  Ab-
 satz 1 entschieden werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Grundgedanke  dieser  Regelung  in  Umsetzung  auch
 der  CCS-Richtlinie  ist,  dass  durch  konkurrierende  An-
 träge  auf  Nutzung  des  Untergrundes  Möglichkeiten  ei-
 ner  Kohlendioxidspeicherung  nicht  verhindert  werden
 sollen.  §  8  Absatz  4  KSpG  erfasst  jedoch  nur  die  Kon-
 stellation  eines  konkurrierenden  Erlaubnisantrags  nach

 §  7  BBergG  und  eines  bergrechtlichen  Betriebsplanan-
 trages  für  einen  Aufsuchungsbetrieb.  Nach  der  Konzep-
 tion  des  Bundesberggesetzes  ist  es  aber  durchaus  mög-
 lich,  dass  ohne  vorheriges  Erlaubnisverfahren  direkt  ein
 Antrag  auf  eine  Bewilligung  gemäß  §  8  BBergG,  ein
 Betriebsplan  nach  §  52  BBergG,  ein  Antrag  auf  Errich-
 tung  eines  Untergrundspeichers  nach  §  126  BBergG
 oder  ein  Antrag  auf  Erstellung  einer  Tiefbohrung  nach
 §  127  BbergG  gestellt  (und  genehmigt)  wird.  In  diesem
 Fall  würde  die  dem  Schutz  der  Betreiber  der  Speicher-
 anlage  dienende  Regelung  des  §  8  Absatz  4  KSpG  dem
 Wortlaut  nach  nicht  zur  Anwendung  kommen,  ein  of-
 fenkundig sinnwidriges Ergebnis.

 17.  Zu Artikel 1  (§ 9 Absatz 1 Satz 4 KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  9  Absatz  1  Satz  4  das  Datum  „31.  De-
 zember  2015“  durch  das  Datum  „31.  Dezember  2016“
 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Entsprechend  dem  Gesetzentwurf  können  bis  zum
 31.  Dezember  2016  Anträge  auf  die  Errichtung  von
 Kohlendioxidspeichern  gestellt  werden.  Die  Befristung
 von  Untersuchungsgenehmigungen  sollte  ebenfalls  bis
 zum  31.  Dezember  2016  verlängert  werden,  um  den
 damit  verbundenen  Schutz  vor  anderweitigen,  die  Eig-
 nung  des  Kohlendioxidspeichers  beeinträchtigenden
 Nutzungen  der  Gesteinsschichten  (§  7  Absatz  5)  bis  zu
 der Antragstellung zu gewährleisten.

 18.  Zu Artikel 1  (§ 10 Absatz 5 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  die  Voraussetzungen  für
 die  Ersetzung  einer  Genehmigung  im  Sinne  von  §  10
 Absatz  5  KSpG  neu  gefasst  und  konkretisiert  werden
 sollten.

 B e g r ü n d u n g

 §  10  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  KSpG  sieht  grundsätz-
 lich  vor,  dass  die  Benutzung  eines  fremden  Grund-
 stücks  zu  Untersuchungszwecken  der  Zustimmung  des
 Grundstückseigentümers  bzw.  Nutzungsberechtigten
 bedarf.  Von  diesem  Grundsatz  macht  §  10  Absatz  5
 KSpG  aber  eine  unklar  definierte  und  in  ihrer  Reich-
 weite  und  Bedeutung  auch  für  die  Rechtsanwendung
 problematische  Ausnahme,  die  durch  die  Entwurfsbe-
 gründung  nicht  hinreichend  erläutert  wird.  Dabei  soll
 die  Regelung  in  §  10  Absatz  5  KSpG  der  Begründung
 zufolge  nur  sicherstellen,  dass  eine  Untersuchung  des
 Untergrundes  nicht  schon  deshalb  gänzlich  unterblei-
 ben  muss,  weil  ein  Grundstückseigentümer  oder  sonsti-
 ger  Nutzungsberechtigter  die  Zustimmung  nicht  erteilt.
 Die  Ersetzung  einer  verweigerten  Zustimmung  soll  so-
 dann  durch  die  zuständige  Verwaltungsbehörde  unter
 der  Voraussetzung  „überwiegender  öffentlicher  Interes-
 sen“  erfolgen.  Insoweit  ist  nicht  recht  ersichtlich,  wel-
 che  öffentlichen  Interessen  gerade  hier  genau  wogegen
 abgewogen werden sollen.

 Die  Untersuchung  dürfte  regelmäßig  auch  im  Interesse
 des  Inhabers  der  Genehmigung  nach  §  7  KSpG  und
 potenziellen  Speicherbetreibers  liegen.  Für  eine  Abwä-
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gung  zwischen  den  Interessen  des  Grundeigentümers/
 Nutzungsberechtigten  gegen  die  des  Genehmigungsin-
 habers  bietet  §  10  Absatz  5  KSpG  aber  tatbestandlich
 keinen Raum.

 Wenn  man  dagegen  das  „öffentliche  Interesse“  im
 Sinne  von  §  10  Absatz  5  KSpG  so  verstehen  wollte,
 dass  dieses  im  Endziel  der  Verwendung  des  Untergrun-
 des  als  Speicherort  besteht,  dann  hätte  man  damit  das
 Untersuchungsergebnis  zu  prognostizieren,  was  fak-
 tisch unmöglich sein dürfte.

 Wenn  man  dagegen  das  allgemeine  Interesse  am  Auf-
 finden  von  Speicherorten  hierunter  verstehen  will,  dann
 hat  die  Norm  einen  unverhältnismäßig  großen  Anwen-
 dungsbereich,  denn  die  Abwägung  müsste  dann  wohl
 immer  zu  Lasten  des  die  Zustimmung  Verweigernden
 ausfallen.

 Soll  die  Norm  also  einen  gerechten  Ausgleich  zwischen
 den  vermutlich  widerstreitenden  Interessen  bieten,
 empfiehlt  es  sich,  die  tatbestandlichen  Voraussetzungen
 für  die  Ersetzung  der  Zustimmung  deutlich  zu  konkre-
 tisieren.  Vorstellbar  erscheint  sinngemäß  eine  Formu-
 lierung,  die  zum  Ausdruck  bringt,  dass  Voraussetzung
 für  eine  Ersetzung  ist,  dass  das  Interesse  des  die  Zu-
 stimmung  Begehrenden  an  der  Durchführung  der  Maß-
 nahme  im  Sinne  von  Absatz  1  gegenüber  den  berechtig-
 ten  Interessen  des  die  Zustimmung  Verweigernden  an
 deren Unterbleiben wesentlich überwiegen muss.

 19.  Zu Artikel 1  (§ 11 Absatz 1 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 11 Absatz 1 wie folgt zu fassen:

 „(1)  Errichtung  und  Betrieb  und  wesentliche  Ände-
 rung  eines  Kohlendioxidspeichers  bedürfen  der  vorhe-
 rigen  Planfeststellung  durch  die  zuständige  Behörde.
 Die  Öffentlichkeit  ist  möglichst  frühzeitig  über  das  Vor-
 haben,  insbesondere  die  Lage,  die  Größe  und  die  Tech-
 nologie  der  Kohlendioxidspeicherung  zu  informieren.
 Ihr  ist  Gelegenheit  zur  Äußerung  und  Erörterung  zu  ge-
 ben.  Die  zuständige  Behörde  kann  den  Antragsteller
 dazu  verpflichten,  frühzeitig  ein  Verfahren  des  öffentli-
 chen  Dialogs  und  der  Streitschlichtung  durchzuführen.
 An  die  Unterrichtung  und  Erörterung  schließt  sich  das
 Verfahren  nach  §§  72  bis  78  des  Verwaltungsverfah-
 rensgesetzes  an.  Die  Länder  können  abweichende  oder
 ergänzende Verfahrensbestimmungen treffen.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  CCS-Technologie  bedarf,  um  langfristig  auch
 wirtschaftlich  erfolgreich  eingesetzt  werden  zu  können,
 der  notwendigen  gesellschaftlichen  Akzeptanz.  Derzeit
 herrscht  in  Teilen  der  Bevölkerung  eine  nicht  unerheb-
 liche  Skepsis  gegenüber  der  neuen  Technologie  und  ihrer
 möglichen  Gefahrenpotenziale  vor.  Eine  möglichst
 frühzeitige  Beteiligung  der  betroffenen  Bevölkerung  ist
 daher  geboten,  um  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  die
 Gelegenheit  zur  Äußerung  und  Erörterung  der  berech-
 tigten  Fragen  und  Anliegen  zu  geben.  Die  Pflicht  der
 Behörde  zur  frühzeitige  Information  und  Beteiligung
 der  betroffenen  Öffentlichkeit  soll  dieses  ermöglichen.
 In  diesem  Rahmen  kann  der  Antragsteller  von  der  zu-
 ständigen  Behörde  dazu  verpflichtet  werden,  frühzeitig
 ein  Verfahren  des  öffentlichen  Dialogs  und  der  Streit-

 schlichtung  durchzuführen.  Die  Kosten  trägt  der  Antrag-
 steller  nach  zu  erlassenden  landesrechtlichen  Vorschrif-
 ten.  Im  Übrigen  gelten  die  Verfahrensvorschriften  der
 §§  72  bis  78  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  mit  den
 üblichen  Anforderungen  an  eine  Öffentlichkeitsbeteili-
 gung.  Die  Länder  können  davon  allerdings  abweichende
 oder ergänzende Verfahrensvorschriften erlassen.

 20.  Zu Artikel 1  (§ 13 Absatz 4 Satz 1 und 4 KSpG)

 In Artikel 1 ist § 13 Absatz 4 wie folgt zu ändern:

 a)  Satz 1 ist wie folgt zu fassen:

 „Die  zuständige  Behörde  übermittelt  den  zustän-
 digen  Stellen  in  der  Bundesregierung  über  die  dafür
 nach  Landesrecht  zuständige  Behörde  eine  Ab-
 schrift  der  vollständigen  Antragsunterlagen,  weitere
 entscheidungserhebliche  Daten  und  den  Entwurf
 des  Planfeststellungsbeschlusses  zur  Weiterleitung
 an die Kommission.“

 b)  Satz 4 ist wie folgt zu fassen:

 „Die  zuständige  Behörde  übermittelt  zur  Weiter-
 leitung  an  die  Kommission  den  zuständigen  Stellen
 in  der  Bundesregierung  über  die  dafür  nach  Landes-
 recht  zuständige  Behörde  den  Planfeststellungs-
 beschluss  und  begründet  etwaige  Abweichungen
 von der Stellungnahme der Kommission.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Änderungsvorschlag  folgt  aus  der  Zuständigkeit
 der  Landesbehörde  nach  §  39  Absatz  1.  Die  Länder
 nehmen  hier  die  eigene,  ihnen  verfassungsrechtlich  zu-
 gewiesene  Verantwortung  für  den  Gesetzesvollzug
 wahr.  Der  Bundesregierung  kommt  insofern  weder  eine
 Prüf- noch eine Kontrollkompetenz zu.

 21.  Zu Artikel 1  (§ 28 Überschrift KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  28  die  Überschrift  wie  folgt  zu  fassen:

 „§ 28

 Überwachung“

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  der  Inhaltsübersicht  ist  die  Angabe  „§  28  Aufsicht“
 durch die Angabe „§ 28 Überwachung“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Änderungsvorschlag  ergibt  sich  bereits  aus  dem
 Wortlaut  des  §  28  Absatz  1  Satz  1  selbst.  Danach  hat  die
 Behörde  die  Errichtung,  den  Betrieb,  die  Stilllegung
 usw.  zu  „überwachen“.  Dieser  für  die  in  §  28  geregelte
 behördliche  Tätigkeit  sehr  viel  treffendere  Begriff
 sollte  auch  in  der  Überschrift  und  in  der  Inhaltsüber-
 sicht  Verwendung  finden.  Zumal  auch  an  anderer  Stelle
 im  Gesetz  durchaus  von  „Überwachung“  gesprochen
 wird,  z.  B.  in  §  20  oder  in  Anlage  2.  Der  Vorschlag  führt
 zu einer Klarstellung des Gewollten.

 22.  Zu Artikel 1  (§ 29 Absatz 1 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  29  Absatz  1  nach  den  Wörtern  „so
 hat“  die  Wörter  „der  Genehmigungsinhaber  oder“  ein-
 zufügen.
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B e g r ü n d u n g

 Der  Anwendungsbereich  dieser  Vorschrift  schließt
 Tätigkeiten  ein,  bei  denen  kein  Betreiber  existiert.  In
 einem  solchen  Fall,  wie  zum  Beispiel  bei  der  Durchfüh-
 rung  von  Untersuchungsarbeiten,  würde  nach  dem  Ge-
 setzentwurf  lediglich  ein  vom  Genehmigungsinhaber
 beauftragtes  Unternehmen  haften.  Da  aber  der  Geneh-
 migungsinhaber  als  Auftraggeber  die  Durchführung  der
 Tätigkeiten  maßgeblich  gestaltet,  sollte  er  in  die  Haf-
 tungskette einbezogen werden.

 23.  Zu Artikel 1  (§ 29 Absatz 2 Satz 3 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  die  Kausalitätsvermu-
 tung  des  §  29  Absatz  2  Satz  1,  2  KSpG  ausgeschlossen
 sein  sollte,  wenn  die  in  dessen  Satz  3  normierten  Vo-
 raussetzungen  alternativ  und  nicht  kumulativ  vorliegen.

 B e g r ü n d u n g

 §  29  Absatz  2  KSpG  regelt  die  Kausalitätsvermutung
 im  Rahmen  der  durch  §  29  Absatz  1  KSpG  normierten
 Gefährdungshaftung.  Dabei  enthält  §  29  Absatz  2  Satz  1
 KSpG  die  Vermutungsregel,  die  in  Satz  2  durch  die  De-
 finition  des  Tatbestandsmerkmals  der  „Eignung  einer
 Anlage  im  Einzelfall,  für  den  entstandenen  Schaden  ur-
 sächlich  zu  sein“,  ergänzt  wird.  Der  dritte  Satz  enthält
 eine  Unanwendbarkeitsregel  zu  Lasten  des  Geschädig-
 ten.  Diese  setzt  kumulativ  voraus,  dass  die  Anlage  be-
 stimmungsgemäß  betrieben  wurde  und  dass  ein  anderer
 Umstand  nach  den  Gegebenheiten  des  Einzelfalls  ge-
 eignet ist, den Schaden zu verursachen.

 Die  Regelungen  zur  Kausalitätsvermutung  in  §  29  Ab-
 satz  2  KSpG  entsprechen  im  Wesentlichen  den  Rege-
 lungen  in  §  6  des  Umwelthaftungsgesetzes  (Um-
 weltHG):  §  6  Absatz  1  UmweltHG  normiert  die  Kausa-
 litätsvermutung,  während  §  6  Absatz  2  UmweltHG  den
 Ausschluss  der  Ursachenvermutung  im  Falle  des  be-
 stimmungsgemäßen  Betriebs  bestimmt.  Die  Regelung
 stellt  eine  beweisrechtliche  Privilegierung  des  erlaub-
 ten  Normalbetriebs  dar.  Dadurch  soll  dem  Anlagenin-
 haber  ein  starker  Anreiz  gegeben  werden,  Störfälle  zu
 vermeiden  und  die  öffentlich-rechtlichen  Betriebs-
 pflichten  einzuhalten  (vgl.  Staudinger/Kohler,  §  6  Um-
 weltHG,  Rn.  32).  Darüber  hinaus  ist  die  Vermutung  des
 §  6  Absatz  1  UmweltHG  nach  §  7  UmweltHG  ausge-
 schlossen,  wenn  bei  einer  oder  mehreren  Anlagen  im
 Sinne  des  §  1  UmweltHG  ein  anderer  Umstand  nach
 den  Gegebenheiten  des  Einzelfalls  geeignet  ist,  den
 Schaden  zu  verursachen.  Nach  der  Entwurfsbegrün-
 dung  zum  Umwelthaftungsgesetz  soll  der  Anlagenbe-
 treiber  dadurch  vor  unzumutbaren  Belastungen  durch
 die  Ursachenvermutung  geschützt  werden  (vgl.  Bun-
 destagsdrucksache 11/6454, S. 17).

 Im  Vergleich  zu  §  6  Absatz  2,  §  7  UmweltHG  wird  die
 Kausalitätsvermutung  in  §  29  Absatz  2  Satz  3  KSpG  zu
 Lasten  des  Schädigers  verschärft:  Die  Kausalitätsver-
 mutung  ist  danach  nur  dann  ausgeschlossen,  wenn  die
 Voraussetzungen,  die  §  6  Absatz  2,  §  7  UmweltHG
 alternativ  als  Ausschlussgründe  normieren,  kumulativ
 vorliegen.  Die  Verschärfung  der  Haftungssituation  ge-
 genüber  dem  Haftungssystem  nach  dem  Umwelthaf-

 tungsgesetz  wird  in  der  Entwurfsbegründung  jedoch
 nicht weiter erläutert.

 24.  Zu Artikel 1  (§ 29 Absatz 2 Satz 3 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  die  Regelung  in  §  29  Ab-
 satz  2  Satz  3  KSpG  zum  bestimmungsgemäßen  Betrieb
 durch  §  6  Absatz  2  Satz  2  bis  Absatz  4  UmweltHG  ent-
 sprechende Regelungen ergänzt werden sollte.

 B e g r ü n d u n g

 §  29  Absatz  2  Satz  3  KSpG  normiert,  dass  die  Kausali-
 tätsvermutung  (§  29  Absatz  2  Satz  1,  2  KSpG)  dann
 ausgeschlossen  ist,  wenn  u.  a.  die  Anlage  bestim-
 mungsgemäß betrieben worden ist.

 Die  Regelung  entspricht  damit  §  6  Absatz  2  Satz  1  Um-
 weltHG,  der  ebenfalls  einen  Vermutungsausschluss  für
 den  Fall  des  bestimmungsgemäßen  Betriebs  normiert.
 §  6  Absatz  2  Satz  1  UmweltHG  wird  jedoch  ergänzt
 durch  die  Definition  des  „bestimmungsgemäßen  Be-
 triebs“  in  §  6  Absatz  2  Satz  2  UmweltHG  sowie  die  De-
 finition  des  dort  verwendeten  Begriffs  der  „besonderen
 Betriebspflichten“  in  §  6  Absatz  3  UmweltHG.  §  6  Ab-
 satz  4  enthält  schließlich  eine  Vermutung  bezüglich  der
 Einhaltung der besonderen Betriebspflichten.

 §  6  Absatz  2  Satz  2  UmweltHG  normiert  einen  zwei-
 gliedrigen  Begriff  des  „bestimmungsgemäßen  Betriebs“,
 der  –  kumulativ  –  die  Einhaltung  der  besonderen  Be-
 triebspflichten  und  das  Fehlen  eines  Störfalls  voraus-
 setzt.  Nach  der  Entwurfsbegründung  zu  §  6  UmweltHG
 soll  durch  den  Ausschluss  der  Ursachenvermutung
 beim  Normalbetrieb  ein  starker  Anreiz  gegeben  wer-
 den,  die  Bedingungen  des  Normalbetriebes  auch
 tatsächlich  einzuhalten  und  diese  fortlaufend  zu  doku-
 mentieren.  Dieser  Anreiz  soll  durch  die  Vermutung  in
 Absatz  4  noch  verstärkt  werden  (vgl.  die  Entwurfsbe-
 gründung  zum  Umwelthaftungsgesetz,  Bundestags-
 drucksache 11/6454, S. 17).

 Durch  die  zweite  Tatbestandsvoraussetzung  („Stör-
 fall“)  erweitert  die  Begriffsbestimmung  die  übliche  De-
 finition  des  „bestimmungsgemäßen  Betriebs“.  Die  über
 die  Einhaltung  der  besonderen  Betriebspflichten
 hinausgehend  erforderliche  Störfallvorsorge  kann  dabei
 einen  eigenständigen  und  wesentlichen,  über  die  Ein-
 haltung  der  schon  öffentlich-rechtlich  gebotenen  Stan-
 dards  hinausgehenden  Präventiveffekt  haben  (vgl.
 Staudinger/Kohler, § 6 UmweltHG, Rn. 35).

 Eine  dem  §  6  Absatz  2  Satz  2  bis  Absatz  4  UmweltHG
 entsprechende  Ergänzung  des  §  29  Absatz  2  Satz  3
 KSpG  zum  Tatbestandsmerkmal  des  „bestimmungsge-
 mäßen  Betriebs“  enthält  der  Gesetzentwurf  bislang
 nicht.  Allerdings  dürfte  es  auch  mit  Blick  auf  die  durch
 das  KSpG  geregelten  Tätigkeiten  sowie  zugelassenen
 Anlagen  und  Einrichtungen  –  ebenso  wie  im  Rege-
 lungsbereich  des  Umwelthaftungsgesetzes  –  angezeigt
 sein,  Anreize  zu  schaffen,  die  Bedingungen  des  Nor-
 malbetriebs  einzuhalten  und  zu  dokumentieren,  sowie
 den  Präventiveffekt  einer  darüber  hinausgehenden  Stör-
 fallvorsorge zu nutzen.
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25.  Zu Artikel 1  (§ 30 Absatz 1 Nummer 4 KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  30  Absatz  1  Nummer  4  die  Angabe
 „§§  5  und  6“  durch  die  Angabe  „§§  5,  6  und  9“  zu  erset-
 zen.

 B e g r ü n d u n g

 Zur  Vermeidung  von  Rechtsunsicherheiten  ist  §  9  Um-
 weltschadensgesetz  (USchadG)  ebenfalls  zu  nennen.
 Die  Kostentragungspflicht  des  Verantwortlichen  ist  in
 §  9  USchadG  und  nicht  in  den  §§  5  und  6  USchadG  ge-
 regelt.  Daher  ist  auch  auf  §  9  USchadG  zu  verweisen.
 Anderenfalls  könnte  auf  Grund  eines  Rückkehrschlus-
 ses  die  Auffassung  vertreten  werden,  dass  der  private
 Speicherbetreiber  lediglich  zur  Durchführung  von  Ver-
 meidungs-  und  Sanierungsmaßnahmen  nach  den  §§  5
 und  6  USchadG,  nicht  aber  zur  Kostentragung  nach  §  9
 USchadG  verpflichtet  sei.  Die  Deckungsvorsorge  soll
 aber  finanzielle  Sicherheit  bis  zum  Zeitpunkt  der  Über-
 tragung  der  Verantwortung  gewährleisten.  Dies  schließt
 nicht  zuletzt  die  Kosten  der  Vermeidungs-  und  Sanie-
 rungsmaßnahmen  von  Umweltschäden  ein,  die  sich  ge-
 mäß § 9 USchadG nach Landesrecht bestimmen.

 26.  Zu Artikel 1  (§  30  Absatz  3  Satz  1  Nummer  3  –  neu  –
 KSpG)

 In  Artikel  1  ist  §  30  Absatz  3  Satz  1  wie  folgt  zu  ändern:

 a)  In  Nummer  1  ist  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma
 zu ersetzen.

 b)  In  Nummer  2  ist  der  Punkt  am  Satzende  durch  das
 Wort „oder“ zu ersetzen.

 c)  Folgende Nummer 3 ist anzufügen:

 „3.  eine selbstschuldnerische Bürgschaft.“

 B e g r ü n d u n g

 Als  geeignetes  Sicherungsmittel  hat  sich  in  der  Praxis
 die  selbstschuldnerische  Bürgschaft  bewährt.  Die  Rea-
 lisierung  des  Finanzbedarfs  über  die  Bürgschaft  ist  in
 diesem  Fall  schnell  und  einfach  möglich,  da  der  Bürge
 auf  die  Einrede  der  Vorausklage  (§  771  BGB)  verzichtet
 hat.  Die  Sicherungsmittel  der  Haftpflichtversicherung
 sowie  der  Hinterlegung,  Verpfändung  oder  Hypothek
 (§  232  Absatz  1  BGB)  wären  dagegen  eher  ungeeignet.
 Haftpflichtversicherungen  decken  –  soweit  bekannt  –
 die  Risiken  nach  USchadG  nicht  vollständig  ab.  Die
 verschuldensunabhängigen  Entwicklungsrisiken  sind
 in  den  Muster-AGB  der  Versicherungswirtschaft  ausge-
 schlossen.  Bei  den  infrage  stehenden  Risken  handelt  es
 sich  aber  um  solche  von  der  Deckungszusage  ausge-
 nommene  Entwicklungsrisiken.  Insofern  böte  eine
 Haftpflichtversicherung  keine  hinreichende  finanzielle
 Sicherheit.  Betreffend  die  Sicherungsmittel  nach  §  232
 Absatz  1  BGB,  d.  h.  der  Hinterlegung,  der  Verpfändung
 und  der  Hypothek,  sind  diese  erfahrungsgemäß  schwer-
 fällig,  wenn  ein  kurzfristiger  Finanzierungsbedarf  ent-
 steht.  Bei  der  Verpfändung  und  Hypothek  bedarf  es
 eines  länger  andauernden  Verwertungsverfahrens  und
 bei  der  Hinterlegung  eines  Verfahrens  auf  Herausgabe
 bei der zuständigen Herausgabestelle.

 27.  Zu Artikel 1  (§ 30 Absatz 4 Satz 1 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  30  Absatz  4  Satz  1  die  Wörter
 „drei  Prozent“  durch  die  Wörter  „zehn  Prozent“  zu  er-
 setzen.

 B e g r ü n d u n g

 Angesichts  der  finanziellen  Risiken  und  der  angespann-
 ten  Haushaltslage  des  Bundes,  der  Länder  und  der
 Kommunen  ist  eine  ausreichende  Deckungsvorsorge
 durch  den  privaten  Speicherbetreiber  sicherzustellen.
 Dies  ist  bei  drei  Prozent  des  durchschnittlichen  Wertes
 der CO2-Zertifikate nicht hinreichend gewährleistet.

 28.  Zu Artikel 1  (§ 31 Absatz 1 KSpG)

 In  Artikel  1  §  31  Absatz  1  ist  die  Zahl  „30“  durch  die
 Zahl „40“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Ziel  muss  es  sein,  die  finanziellen  Risiken  für  die
 öffentliche  Hand  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Die
 Ausdehnung  des  Zeitraums  bis  zur  Übertragung  der
 Verantwortung  auf  mindestens  40  Jahre  nach  Abschluss
 der  Stilllegung  trägt  dazu  bei.  Damit  wird  erreicht,  dass
 während  der  gesamten,  aus  Gründen  des  Klimaschutzes
 erforderlichen  Rückhaltefrist  von  100  Jahren  der
 Speicherbetreiber  für  die  finanzielle  Vorsorge  verant-
 wortlich  ist  (ca.  30  Jahre  Speicherbetrieb,  ca.  40  Jahre
 Überwachung  nach  der  Stilllegung  gemäß  §  31  Absatz  1
 KSpG,  für  weitere  30  Jahre  nach  Übertragung  der  Ver-
 antwortung  Zahlung  eines  Nachsorgebeitrags  gemäß
 §  31 Absatz 4 KSpG).

 29.  Zu Artikel 1  (§ 31 Absatz 1)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  die  Übertragung  der  Verantwortung  gemäß  §  31
 Absatz 1 auf den Bund vorzusehen.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  gegenwärtigem  Stand  kommen  nur  ganz  wenige
 Bereiche  in  einzelnen  Ländern  für  eine  CO2-Speiche-
 rung  nach  diesem  Gesetz  in  Betracht.  Diese  Länder
 werden  dann  zur  nationalen  Lagerstätte  eines  Gases,
 dessen  dauerhaft  ungefährliche  Speicherung  noch  nicht
 hinreichend  nachgewiesen  ist.  Hier  müssen  die  Risiken
 und  Lasten  gerechter  verteilt  werden.  Deshalb  ist  es  an-
 gemessen,  dass  der  Bund  die  mit  der  dauerhaften  CO2-
 Speicherung verbundenen Risiken alleine übernimmt.

 Eine  Übernahme  der  Verantwortung  durch  den  Bund,
 ggf.  in  Verbindung  mit  einer  Gesetzesausführung  im
 Auftrag  des  Bundes,  könnte  maßgeblich  zur  Verbesse-
 rung  der  gesellschaftlichen  Akzeptanz  für  die  Erpro-
 bung  der  CCS-Technologien  als  wichtige  Klimaschutz-
 option beitragen.

 30.  Zu Artikel 1  (§ 31 Absatz 2 Satz 1 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  31  Absatz  2  Satz  1  die  Wörter  „hat
 die  Übertragung  der  Verantwortung  vorzunehmen“
 durch  die  Wörter  „kann  die  Übertragung  der  Verant-
 wortung vornehmen“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Den  Behörden  muss  ein  Entscheidungsermessen  bei  der
 Übertragungsentscheidung  verbleiben.  Die  Übernahme
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der  Pflichten  zur  Überwachung,  Berichterstattung,  Ab-
 hilfe-,  Vermeidungs-  und  Sanierungsmaßnahmen  ste-
 hen  unter  dem  Vorbehalt,  dass  der  Staat  den  Betrieb
 stillgelegter  Speicherstätten  besser  führen  kann  als  der
 bisherige  private  Speicherbetreiber.  Maßstab  ist  ein
 möglichst  hohes  Schutzniveau  für  Mensch  und  Um-
 welt.  Auf  Grund  der  Erprobung  der  neuen  Technologie
 ist  eine  verlässliche  Einschätzung  noch  nicht  möglich,
 unter  welchen  Kriterien  die  Pflichtenübernahme  in  der
 Praxis  erfolgen  kann.  Die  abstrakten  Anforderungen  an
 den  Nachweis  der  –  im  Entwurf  nicht  definierten  –
 Langzeitstabilität  nach  Absatz  3  Satz  1  Nummer  4  ge-
 nügen  dafür  ebenso  wenig  wie  die  bloße  Rechtsverord-
 nungsermächtigung  nach  §  32  Absatz  2  KSpG.  Solange
 die  Anforderungen  auch  nicht  in  Umrissen  erkennbar
 sind,  kann  kein  gebundener  Anspruch  auf  Verantwor-
 tungsübernahme  von  Gesetzes  wegen  eingeräumt  wer-
 den,  sondern  muss  die  Behörde  eine  pflichtgemäße
 Ermessensentscheidung treffen.

 31.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 Die  Bundesregierung  wird  aufgefordert,  die  Rechts-
 grundlagen  so  zu  gestalten,  dass  den  Ländern  keine
 Vor-  und  Nachsorgekosten,  keine  Kosten  aus  Störfällen
 sowie  keine  Ewigkeitslasten  durch  Vollzug  und  Über-
 wachung  entstehen,  sondern  durch  den  Bund  getragen
 werden.

 32.  Zu Artikel 1  (§  31  Absatz  3  Satz  1  Nummer  4  KSpG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  31  Absatz  3  Satz  1  Nummer  4  das
 Wort  „Langfriststabilität“  durch  die  Wörter  „Langzeit-
 sicherheit nach § 3 Nummer 9“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Nachweis  der  Langzeitsicherheit  muss  die  Anfor-
 derungen  an  die  Langzeitsicherheit  nach  §  3  Nummer  9
 enthalten.  Die  Nachweise  nach  den  Nummern  1  bis  3
 umfassen  den  aktuellen  Zustand  des  Speichers.  Allein
 die  Anforderung  nach  Nummer  4  enthält  eine  Nach-
 weisanforderung,  welche  die  künftige  Sicherheit  des
 Speichers  betrifft.  Die  inhaltlichen  Anforderungen  ei-
 ner  solchen  Prüfung  und  Nachweises  sind  in  §  3  Num-
 mer  9  definiert.  Die  Verwendung  des  nicht  definierten
 und  auch  sonst  inhaltlich  vagen  Begriffs  der  Langfrist-
 stabilität  in  Nummer  4  ist  abzulehnen,  da  „Stabilität“
 keine  Sicherheitsanforderung  darstellt.  Auch  ein  Ge-
 fahren verursachender Zustand kann stabil sein.

 33.  Zu Artikel 1  (§§ 29, 30, 31 und 32 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  die  Bestimmungen  zur  Deckungsvorsorge  so  zu
 konkretisieren,  dass  ausreichende  Sicherheit  für  die  öf-
 fentliche  Hand  sowie  Berechenbarkeit  und  Versicher-
 barkeit  für  den  Vorhabenträger  gewährleistet  werden.
 Diese  sollten  bereits  im  Gesetz  und  nicht  erst  im  Rah-
 men von Verordnungen festgelegt werden.

 B e g r ü n d u n g

 Für  die  durch  den  Speicherbetreiber  zu  erbringenden
 Sicherheitsleistungen  fehlt  es  im  Gesetzentwurf  an  ei-
 nem  in  sich  konsistenten  Gesamtkonzept  mit  hinrei-
 chend  klaren  Kriterien  zur  Bemessung  der  –  für  jeden

 Einzelfall  individuell  notwendigen  –  Deckungsvor-
 sorge.  Im  Gesetzentwurf  ist  lediglich  die  Hinterlegung
 eines  Geldbetrages  für  den  Nachsorgebeitrag  konkret
 geregelt.  Zur  Absicherung  der  weiteren  Vorsorgepflich-
 ten  sind  keine  Aussagen  getroffen.  Zahlreiche  Vor-
 schriften  (z.  B.  zu  Umfang,  Arten  oder  Höhe  der  De-
 ckungsvorsorge)  bleiben  noch  zu  erlassenden  Rechts-
 verordnungen  vorbehalten.  Das  hat  u.  a.  zur  Folge,  dass
 durch  die  Versicherungswirtschaft  Probleme  bzgl.  der
 finanziellen  Absicherung  der  Risiken  gesehen  werden.
 Die  Finanzierbarkeit  ist  jedoch  wesentliches  Kriterium
 für  eine  Investitionsentscheidung.  Ohne  ein  klares,  be-
 reits  im  Gesetz  abschließend  festgeschriebenes  Rege-
 lungskonzept  zur  Deckungsvorsorge  liefe  somit  das
 ganze Gesetz ins Leere.

 Die  Deckungsvorsorge  soll  auch  die  Verpflichtungen
 des  Betreibers  aus  dem  Treibhausgas-Emissionshan-
 delsgesetz  abdecken.  Die  konkrete  Ausgestaltung  ge-
 genüber Bundesbehörden ist jedoch nicht geregelt.

 Unklar  ist,  wie  im  Falle  des  Widerrufs  der  Planfeststel-
 lung  gemäß  §  16,  für  den  Fall  des  Verstoßes  gegen  nach-
 trägliche  Anordnungen  nach  §  28  oder  wenn  der  Plan-
 feststellungsbeschluss  oder  die  Plangenehmigung  nach-
 träglich  erfolgreich  angefochten  werden,  die  Behörde
 vor  der  Tragung  der  Kosten  für  die  Ersatzvornahme,
 wenn  diese  nicht  eingetrieben  werden  können,  bzw.  vor
 Schadensersatzforderungen geschützt werden soll.

 34.  Zu Artikel 1  (§ 35 KSpG),
 Zu  Artikel 5  (Änderung des Gerichtskostengesetzes),
 Zu  Artikel 6  (Änderung  des  Rechtsanwaltsvergü-

 tungsgesetzes)

 a)  Artikel 1 § 35 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Die Absätze 3 und 4 sind wie folgt zu fassen:

 „(3)  Gegen  Entscheidungen  der  Bundesnetz-
 agentur  findet  ein  Vorverfahren  nicht  statt.  Die
 Klage  gegen  Entscheidungen  der  Bundesnetz-
 agentur hat keine aufschiebende Wirkung.

 (4)  Soweit  in  diesem  Gesetz  nichts  anderes  be-
 stimmt  ist,  gelten  für  das  behördliche  Verfahren
 die  §§  67  bis  74,  89  bis  90a  sowie  §  94  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes  entsprechend.  In  Bezug
 auf  Durchsuchungen  nach  §  69  Absatz  4  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  wird  das  Grundrecht
 der  Unverletzlichkeit  der  Wohnung  (Artikel  13
 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.“

 bb)  Die Absätze 5 und 6 sind zu streichen.

 b)  Die Artikel 5 und 6 sind zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Änderungsvorschlag  in  Artikel  1  dient  der  Beibe-
 haltung  der  Entscheidungszuständigkeit  der  Verwal-
 tungsgerichtsbarkeit  über  Rechtsmittel  gegen  Be-
 scheide der Regulierungsbehörde.

 Der  Bundesrat  hat  zu  der  von  der  Bundesregierung  vor-
 geschlagenen  Zuständigkeit  ordentlicher  Gerichte  be-
 reits  mit  Beschluss  vom  15.  Mai  2009  –  Bundesrats-
 drucksache  282/09  (Beschluss),  Ziffer  51  –  Stellung
 genommen  und  darauf  hingewiesen,  dass  es  sich  bei  der
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gerichtlichen  Überprüfung  von  Entscheidungen  der  Re-
 gulierungsbehörde  um  öffentlich-rechtliche  Streitigkei-
 ten  nichtverfassungsrechtlicher  Art  handelt,  die  durch
 §  40  Absatz  1  Satz  1  VwGO  grundsätzlich  den  Gerich-
 ten  der  Verwaltungsgerichtsbarkeit  zugewiesen  sind.
 Die  Auffassung,  dass  eine  Sonderzuweisung  an  die
 ordentliche  Gerichtsbarkeit  nicht  sachgerecht  wäre,
 wird aufrechterhalten.

 Die  abdrängende  Sonderzuweisung  zugunsten  der  or-
 dentlichen  Gerichtsbarkeit  in  §  35  KSpG  würde  eine
 Fehlentwicklung  verfestigen,  die  im  Bereich  des  Ener-
 giewirtschaftsrechts  zu  beobachten  ist  und  die  dazu  ge-
 führt  hat,  dass  öffentlich-rechtliche  Streitigkeiten  den
 Gerichten  der  ordentlichen  Gerichtsbarkeit  zugewiesen
 worden  sind.  Die  Zuweisung  weiterer  öffentlich-recht-
 licher  Streitigkeiten  an  die  ordentlichen  Gerichte  liefe
 zudem  den  Bemühungen  der  Länder  um  eine  sachge-
 rechte  Reform  des  Systems  der  Rechtswegzuweisungen
 zuwider.

 Dem  lässt  sich  auch  nicht  entgegenhalten,  die  Rechts-
 wegzuweisung  aus  dem  Energiewirtschaftsrecht  müsse
 zur  Vermeidung  unterschiedlicher  Rechtswege  für  we-
 sentlich  gleiche  Sachverhalte  übernommen  werden.  Die
 Sachverhalte  im  Bereich  von  Anschluss  und  Zugang
 nach  dem  Energiewirtschaftsrecht  einerseits  und  nach
 dem  Kohlendioxid-Speicherungsgesetz  andererseits
 unterscheiden  sich  bereits  dadurch,  dass  Anschluss  und
 Zugang  nach  §  33  Absatz  2  KSpG  nur  auf  Grund  man-
 gelnder  Kapazität  bzw.  mangelnder  Anschlussmöglich-
 keiten  verweigert  werden  dürfen.  Weitergehende  Ver-
 weigerungsgründe  wie  in  §  17  Absatz  2  des  Energie-
 wirtschaftsgesetzes  (EnWG)  gibt  es  nicht  mit  der  Folge,
 dass  sich  darauf  bezogene  Rechtsfragen  schon  nicht
 stellen  können.  Zudem  verfolgen  die  Gesetze  völlig  un-
 terschiedliche  Zwecke,  die  für  ihre  jeweilige  Ausle-
 gung  und  Anwendung  auf  den  Sachverhalt  maßgeblich
 sind.  Das  Energiewirtschaftsgesetz  bezweckt  die  Ver-
 sorgung  der  Allgemeinheit  mit  Elektrizität  und  Gas;  die
 Regulierung  der  Versorgungsnetze  dient  auch  der  Si-
 cherstellung  eines  wirksamen  und  unverfälschten  Wett-
 bewerbs  bei  der  Energieversorgung  (§  1  EnWG).  Dage-
 gen  ist  Hauptzweck  des  Kohlendioxid-Speicherungsge-
 setzes  die  dauerhafte  Speicherung  von  Kohlendioxid  in
 unterirdischen  Gesteinsschichten,  also  im  Grunde  die
 „Entsorgung“  von  Kohlendioxid.  Eine  Wettbewerbssi-
 tuation  wie  auf  dem  Gebiet  der  Energieversorgung  stellt
 sich  im  Anwendungsbereich  des  Kohlendioxid-Spei-
 cherungsgesetzes nicht in vergleichbarer Weise.

 Der  Übergang  der  Rechtswegzuständigkeit  auf  die  Ver-
 waltungsgerichtsbarkeit  macht  die  Anwendung  speziel-
 len,  dem  zivilgerichtlichen  Verfahren  grundsätzlich
 fremden  Prozessrechts  entbehrlich.  Dies  betrifft  etwa
 die  Regelungen  zur  aufschiebenden  Wirkung  der  Be-
 schwerde  (§  76  EnWG),  zur  Anordnung  der  sofortigen
 Vollziehung  (§  77  EnWG),  zum  Untersuchungsgrund-
 satz  (§  82  EnWG)  oder  zur  Akteneinsicht  (§  84  EnWG),
 auf  die  §  35  Absatz  6  KSpG  verweist.  Zudem  werden
 divergierende  Rechtswegzuständigkeiten  innerhalb  des
 Gesetzes  vermieden.  Denn  für  Rechtsbehelfe  gegen  die
 Versagung  einer  Untersuchungsgenehmigung  nach  §  7
 KSpG  oder  gegen  die  Planfeststellung  nach  §  13  KSpG

 ist  den  Zuständigkeitsgrundsätzen  entsprechend  der
 Verwaltungsrechtsweg  gegeben.  Im  Übrigen  sind  die
 Verwaltungsgerichte  auch  für  die  Regulierungsverfah-
 ren  nach  dem  Telekommunikationsgesetz  (TKG),  dem
 Allgemeinen  Eisenbahngesetz  (AEG)  und  dem  Post-
 gesetz  (PostG)  zuständig.  Mithin  ist  die  Verwaltungs-
 gerichtsbarkeit  sowohl  im  Hinblick  auf  den  Sach-
 bereich  –  KSpG  –  als  auch  im  Hinblick  auf  die  erwor-
 bene  Regulierungserfahrung  in  anderen  Rechtsgebieten
 besser  geeignet,  die  Verfahren  nach  §  35  KSpG  sach-
 gerecht zu bewältigen.

 Schließlich  hat  auch  die  Abteilung  Öffentliches  Recht
 des  66.  Deutschen  Juristentages  im  September  2006  mit
 großer  Mehrheit  gefordert,  dass  für  Regulierungsstrei-
 tigkeiten  einheitlich  der  Verwaltungsrechtsweg  eröffnet
 sein soll.

 Die  Änderungen  in  den  Artikeln  5  und  6  stellen  Folge-
 änderungen  dar.  Die  bisherigen  Artikel  5  und  6  zur  Er-
 weiterung  der  Anwendungsbereiche  des  Gerichtskos-
 tengesetzes  und  des  Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
 bei  Verfahrenszuständigkeit  der  ordentlichen  Gerichte
 können  ersatzlos  entfallen,  wenn  die  Verwaltungsge-
 richte  zuständig  sind  und  die  allgemeinen  Regelungen
 des GKG und RVG Anwendung finden.

 35.  Zu Artikel 1  (§  41  Absatz  1  Satz  2  und  Absatz  2  KSpG)

 In Artikel 1 ist § 41 wie folgt zu ändern:

 a)  Absatz 1 Satz 2 ist zu streichen.

 b)  Absatz 2 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  der  Begründung  zum  Gesetzentwurf  soll  die  vom
 genehmigenden  Land  an  den  Bund  abzuführende  Quote
 zur  Deckung  des  Verwaltungsaufwandes  der  Bundesan-
 stalt  für  Geowissenschaften  und  Rohstoffe  und  des  Um-
 weltbundesamtes  dienen.  Dem  ist  entgegen  zu  halten,
 dass  im  Rahmen  der  vorgeschriebenen  Beteiligung
 keine  Verwaltungsentscheidungen  der  beiden  Behörden
 durch  eine  Planfeststellung  oder  eine  Genehmigung  der
 zuständigen  Landesbehörde  nach  diesem  Gesetz  ersetzt
 werden.  Ebenso  handelt  es  sich  nicht  um  eigene  kosten-
 pflichtige  Amtshandlung  des  Bundes.  Insofern  ist  eine
 Berechtigung  des  Bundes,  an  den  Einnahmen  aus  Ge-
 bühren  oder  Auslagen  der  verfahrensführenden  Be-
 hörde beteiligt zu werden, nicht nachvollziehbar.

 36.  Zu Artikel 1  (§ 43 Absatz 3 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  die  in  §  43  Absatz  3
 KSpG  vorgesehenen  Bußgeldobergrenzen  von  10  000
 und  50  000  Euro  mit  Blick  auf  die  durch  sie  zu  sanktio-
 nierenden Verstöße noch angemessen sind.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  §  43  Absatz  1  KSpG  werden  zum  einen  Verstöße
 gegen  Vorschriften  sanktioniert,  die  unmittelbar  dem
 Schutzzweck  des  §  1  KSpG  dienen.  Sie  betreffen  die
 Sicherheit  der  Speicherung  von  Kohlendioxid  in  unter-
 irdischen  Gesteinsschichten  und  damit  zugleich  den
 Schutz  des  Menschen  und  der  Umwelt.  Zum  anderen
 werden  Verstöße  gegen  Vorschriften  sanktioniert,  die  In-
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formationspflichten  gegenüber  der  zuständigen  Behörde
 betreffen  oder  in  anderer  Weise  die  Aufgabenerfüllung
 dieser  Behörde  berühren.  Wie  sich  unter  anderem  aus
 der  Regelung  des  §  31  Absatz  1  KSpG  ergibt,  kann  der
 Betrieb  eines  Kohlendioxidspeichers  mit  erheblichen
 und  langwierigen  Gefahren  verbunden  sein.  Vor  diesem
 Hintergrund  erscheinen  die  Bußgeldobergrenzen  des
 §  43  Absatz  3  KSpG  deutlich  zu  niedrig,  um  zur  Beach-
 tung  der  vorerwähnten  Vorschriften  beizutragen.  Zudem
 ergeben  sich  Wertungswidersprüche  zum  einen  hin-
 sichtlich  §  69  Absatz  6  des  Gesetzes  zur  Neuregelung
 des  Rechts  des  Naturschutzes  und  der  Landschafts-
 pflege  vom  29.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2542),  das  eben-
 falls  Bußgeldobergrenzen  von  10  000  und  50  000  Euro
 für  teilweise  deutlich  weniger  intensive  Gefährdungen
 der  Umwelt  vorsieht,  und  zum  anderen  hinsichtlich  der
 durch  das  Gesetz  zur  Stärkung  des  Anlegerschutzes  und
 Verbesserung  der  Funktionsfähigkeit  des  Kapitalmarkts
 vom  5.  April  2011  (BGBl.  I  S.  538)  erfolgten  Änderung
 des  §  39  WpHG,  durch  die  für  die  Gefährdung  bloßer
 Vermögensinteressen  weit  höhere  Bußgelder  angedroht
 werden.

 37.  Zu Artikel 1  (§ 43 Absatz 3 KSpG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  die  Verstöße  nach  §  43
 Absatz  1  Nummer  4,  8,  10,  11  und  15  KSpG  statt  mit
 einem  Bußgeld  von  bis  zu  10  000  Euro  mit  einem  Buß-
 geld von bis zu 50 000 Euro zu ahnden sind.

 B e g r ü n d u n g

 Ausweislich  der  Entwurfsbegründung  zu  §  43  KSpG
 werden  mit  einer  Geldbuße  bis  zu  50  000  Euro  Verstöße
 gegen  solche  Pflichten  geahndet,  die  unmittelbar  den
 Schutzzwecken  des  §  1  KSpG  dienen,  zudem  Verstöße
 gegen  Anordnungen,  die  auf  diese  Vorschriften  gestützt
 werden.  Nach  der  Begründung  (Bundesratsdrucksache
 214/11,  S.  84)  fallen  darunter  Verstöße  nach  §  43  Ab-
 satz  1  Nummer  1,  3  bis  8,  10  bis  12  Buchstabe  a,  Num-
 mer  13  Buchstabe  b,  Nummer  14  Buchstabe  a  und
 Nummer 15 KSpG.

 Die  übrigen  Tatbestandsvarianten  stellen  laut  Begrün-
 dung  Verstöße  gegen  Informationspflichten  gegenüber
 der  Behörde  oder  gegen  Informationsbefugnisse  der
 Behörde  dar  und  werden  mit  einem  Bußgeld  von  bis  zu
 10 000 Euro geahndet.

 Nach  dem  Wortlaut  des  §  43  Absatz  3  KSpG  hingegen
 werden  Verstöße  gegen  §  43  Absatz  1  Nummer  4,  8,  10,
 11,  15,  16  Buchstabe  a,  Nummer  17  Buchstabe  b  und
 Nummer  18  Buchstabe  a  KSpG  mit  einem  Bußgeld  von
 bis  zu  10  000  Euro  geahndet  und  wären  nach  der  Be-
 gründung  mithin  als  Verstöße  gegen  Informations-
 pflichten oder Informationsbefugnisse anzusehen.

 Es  ist  festzustellen,  dass  der  Wortlaut  des  Gesetzesent-
 wurfs  und  die  Begründung  nicht  vollständig  korrespon-
 dieren:  Die  Tatbestandsvarianten  des  §  43  Absatz  1
 Nummer  4,  8,  10,  11  und  15  KSpG  werden  im  Geset-
 zeswortlaut  als  solche  Verstöße  genannt,  die  mit  einem
 Bußgeld  von  bis  zu  10  000  Euro  geahndet  werden  kön-
 nen,  laut  Begründung  sind  dieselben  Varianten  mit  ei-
 nem  Bußgeld  von  bis  zu  50  000  Euro  bewehrt.  Dies
 dürfte daher entsprechend anzupassen sein.

 Bei  dem  laut  Wortlaut  des  §  43  Absatz  1  und  3  KSpG
 mit  bis  zu  10  000  Euro  zu  ahndenden  Verstöße  dürfte  es
 sich  um  solche  gegen  Informationspflichten  oder  Infor-
 mationsbefugnisse handeln.

 38.  Zu Artikel 1  (§ 44 Absatz 1 Satz 1 KSpG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  44  Absatz  1  Satz  1  die  Wörter  „bis
 zum  31.  Dezember  2017“  durch  die  Wörter  „im  Ab-
 stand  von  zwei  Jahren  und  erstmalig  zum  31.  Dezember
 2017“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Das  Gesetz  zielt  auf  die  Erforschung  der  CCS-Techno-
 logie.  Eine  regelmäßige  Berichterstattung  erscheint
 sinnvoll,  um  Erkenntnisfortschritte  dokumentieren  und
 bewerten zu können.

 39.  Zu Artikel 1  (Anlage  2  Nummer  1  Überschrift  und
 Nummer 1.2 Überschrift KSpG)

 In Artikel 1 ist Anlage 2 wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  1  ist  in  der  Überschrift  das  Wort  „Über-
 wachungsplans“  durch  das  Wort  „Überwachungs-
 konzepts“ zu ersetzen.

 b)  In  Nummer  1.2  ist  in  der  Überschrift  das  Wort
 „Plans“  durch  das  Wort  „Überwachungskonzepts“
 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Änderungsvorschlag  ergibt  sich  bereits  aus  der  An-
 lage  2  selbst,  da  dort  auf  das  „Überwachungskonzept“
 nach  §  20  Bezug  genommen  wird.  Der  Vorschlag  dient
 der  einheitlichen  Verwendung  des  Begriffs  „Überwa-
 chungskonzept“,  wie  er  in  §  20  und  an  anderen  Stellen
 des  Gesetzes  verwendet  wird.  Warum  in  Anlage  2  von
 dem  einheitlichen  Begriff  abgewichen  wird,  ist  nicht  er-
 sichtlich.  Die  Änderung  dient  der  Klarstellung  des  Ge-
 wollten.

 40.  Zu Artikel 3  (Anlage 1 Nummer 14 USchadG)

 In  Artikel  3  ist  Anlage  1  Nummer  14  wie  folgt  zu  fas-
 sen:

 „14.  Betrieb  von  Kohlendioxidspeichern  nach  §  3
 Nummer  7  des  Kohlendioxid-Speicherungsgeset-
 zes  und  von  Forschungsspeichern  nach  §  3  Num-
 mer 3 des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes.“

 B e g r ü n d u n g

 Eine  Umweltschadenshaftung  ist  auch  für  Forschungs-
 speicher  zu  begründen  und  ein  entsprechender  Verweis
 in  Nummer  14  der  Anlage  1  des  USchadG  aufzuneh-
 men.  Eine  Haftung  nach  USchadG  würde  nicht  über
 §  36  KSpG  sichergestellt,  da  die  Umweltschadenshaf-
 tung von § 29 KSpG nicht umfasst wird.

 41.  Zu Artikel 8a – neu –  (§ 75 Absatz 4 EnWG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  die  abdrängende  Son-
 derzuweisung  des  §  75  Absatz  4  EnWG  an  das  Oberlan-
 desgericht  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Bereinigung
 der Rechtswegzuweisungen aufgegeben werden sollte.
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B e g r ü n d u n g

 Auch  für  Streitigkeiten  des  Energiewirtschaftsgesetzes
 ist  gemäß  §  75  Absatz  4  EnWG  der  Rechtsweg  zu  den
 Oberlandesgerichten  gegeben.  Materiell-rechtlich  han-
 delt  es  sich  hierbei  jedoch  ebenfalls  um  öffentlich-recht-
 liche  Streitigkeiten,  die  gemäß  §  40  Absatz  1  VwGO
 grundsätzlich  von  den  Verwaltungsgerichten  zu  ent-
 scheiden  wären  und  lediglich  im  Wege  der  abdrängen-
 den  Sonderzuweisung  den  Oberlandesgerichten  zuge-
 wiesen sind.

 Die  gerichtlichen  Zuständigkeiten  sinnvoll  und  eindeu-
 tig  voneinander  abzugrenzen  und  die  derzeit  beste-
 hende  Rechtswegzersplitterung  zu  beseitigen,  ist  ein
 seit  langem  gehegtes  rechtspolitisches  Anliegen,  das
 nicht  zuletzt  in  der  79.  Konferenz  der  Justizministerin-
 nen  und  Justizminister  am  11.  und  12.  Juni  2008  in
 Celle  aufgegriffen  worden  ist.  Auch  im  Rahmen  der
 Föderalismuskommission  II  wurde  die  Frage  der  Berei-
 nigung  des  Systems  der  Rechtswegzuweisung  disku-
 tiert.  Ein  auf  Arbeitsebene  zwischen  Bund  und  Ländern
 entwickeltes  Eckpunktepapier  schlägt  vor,  die  Rechts-
 wegzuständigkeit  solle  sich  „in  der  Regel  an  der  mate-
 riell-rechtlichen  Einordnung  der  Streitigkeit  in  den  Be-
 reich  des  öffentlichen  oder  des  Privatrechts  orientieren“.
 Die  Abteilung  Öffentliches  Recht  des  66.  Deutschen
 Juristentages  hat  im  September  2006  mehrheitlich  dafür
 plädiert,  für  Regulierungsstreitigkeiten  einheitlich  den
 Verwaltungsrechtsweg zu eröffnen.

 Anknüpfend  an  das  Grundprinzip  der  materiell-rechtli-
 chen  Einordnung  der  Streitigkeit  bietet  es  sich  an,  den
 Entwurf  des  Artikelgesetzes  zum  Anlass  zu  nehmen,
 auch  die  Rechtswegzuweisung  im  Energiewirtschafts-
 recht zu bereinigen.

 Gegenäußerung der Bundesregierung

 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  den  Vorschlägen  des  Bun-
 desrates wie folgt Stellung:

 Zu Nummer 1  (Artikel 1 § 1 Satz 1 und 2 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Die  vom  Bundesrat  favorisierte  Wortwahl  greift  in  zweierlei
 Hinsicht  zu  kurz.  Zum  einen  umfasst  der  Begriff  „Erfor-
 schung“  nicht  eindeutig  die  Erprobung  und  Demonstration
 der  CCS-Technologie,  für  die  der  Gesetzentwurf  gelten  soll
 (vgl.  z.  B.  den  Geltungsbereich  in  §  2  Absatz  1)  und  die
 durch  den  Gesetzentwurf  in  erster  Linie  ermöglicht  werden
 soll.  Zum  zweiten  entfiele  ein  Hauptzweck  des  Gesetzes,
 nämlich  die  für  die  Erprobung  und  Demonstration  notwen-
 dige  Gewährleistung  der  dauerhaften  Speicherung  von  Koh-
 lendioxid.  Dies  ist  ein  unverzichtbares  Ziel.  Bereits  während
 der  Erprobung  und  Demonstration  muss  daher  die  Gewähr-
 leistung  der  dauerhaften  Speicherung  Zweck  und  Maßstab
 jeglicher Tätigkeit im Rahmen des Gesetzes sein.

 Zu Nummer 2  (Artikel  1  §  2  Absatz  2  Satz  3  –  neu  –
 und  4  – neu – KSpG )

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Zum  jetzigen  Zeitpunkt  lässt  sich  nicht  im  Voraus  festlegen,
 wie  lange  die  Demonstrationsphase  anzudauern  hat,  damit
 hieraus  verwertbare  Ergebnisse  gewonnen  werden  können.

 Eine  gesetzliche  Beschränkung  der  Betriebsphase  auf  maxi-
 mal  zehn  Jahre  würde  die  Demonstrationsphase  aber  in
 jedem  Fall  unnötig  beschränken  und  den  Umfang  des  Er-
 kenntnisgewinns  schmälern.  Außerdem  legt  bereits  der
 Planfeststellungsbeschluss  die  Speichermenge  fest,  so  dass
 eine  weitere  zeitliche  Grenze  nicht  erforderlich  ist.  Eine
 pauschale  Befristung  des  Planfeststellungsbeschlusses
 würde  zudem  Investitionen  in  Demonstrationsprojekte  ver-
 hindern,  da  etwaige  Speicherbetreiber  ihre  hohen  Kosten
 kaum amortisieren könnten.

 Zu Nummer 3  (Artikel 1 § 3 Nummer 9 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 4  (Artikel 1 § 3 Nummer 14 KSpG)

 Die  Bundesregierung  ändert  den  Begriff  der  Umwelt  wie
 folgt:

 „14. Umwelt

 Tiere,  Pflanzen,  die  biologische  Vielfalt,  der  Boden,  das
 Wasser,  die  Luft,  das  Klima  und  die  Landschaft  sowie  Kul-
 tur-  und  sonstige  Sachgüter  (Umweltgüter)  einschließlich
 der  Wechselwirkungen  zwischen  diesen  Umweltgütern  so-
 wie zwischen diesen Umweltgütern und Menschen;“.

 Zu Nummer 5  (Artikel 1 § 3 Nummer 17 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Wenn  man  den  Begriff  der  wesentlichen  Änderung  enger  de-
 finierte,  müsste  für  jedwede  Änderung  eine  Anzeigepflicht
 gegenüber  der  zuständigen  Behörde  eingeführt  werden,  da
 diese  letztlich  entscheidet,  ob  eine  Änderung  einer  Planfest-
 stellung  oder  Plangenehmigung  bedarf.  Der  Gesetzentwurf
 folgt  insoweit  dem  bewährten  Modell  des  KrW-/AbfG,  des
 WHG und des EnWG.

 Zu Nummer 6  (Artikel  1  §  4  Absatz  1  und  Absatz  2  Satz  1
 KSpG)

 1.  Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates  zu  Nummer  6a  mit  der  Maßgabe  zu,  dass  §  4  wie
 folgt geändert wird:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Errichtung,  Betrieb  und  wesentliche  Änderung
 von  Kohlendioxidleitungen  bedürfen  der  vorherigen
 Planfeststellung  durch  die  zuständige  Behörde.  Die
 Öffentlichkeit  ist  möglichst  vor  Antragstellung  über
 das  planfeststellungspflichtige  Vorhaben,  insbeson-
 dere  über  die  Lage,  die  Größe  und  die  Technologie  der
 Kohlendioxidleitung,  zu  informieren.  Dabei  ist  der
 Öffentlichkeit  Gelegenheit  zur  Äußerung  und  Erörte-
 rung  zu  geben.  Die  zuständige  Behörde  wirkt  darauf
 hin,  dass  der  zukünftige  Antragsteller  erforderlichen-
 falls  ein  Verfahren  des  öffentlichen  Dialogs  und  der
 Streitschlichtung  durchführt.  Die  Länder  können  die
 näheren  Anforderungen  an  das  Verfahren  nach  Satz  2
 bis 4 bestimmen.“

 b)  In  Absatz  2  wird  nach  Satz  1  folgender  Satz  2  einge-
 fügt:

 „§ 11 Absatz 2 gilt entsprechend.“

 2.  Die  vom  Bundesrat  empfohlenen  Änderungen  in  §  4  Ab-
 satz  1  und  §  11  Absatz  1  haben  aus  rechtsförmlichen
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Gründen  eine  Änderung  in  §  46  zur  Folge.  §  46  wird  wie
 folgt gefasst:

 „§ 46

 Ausschluss abweichenden Landesrechts

 Soweit  in  §  4  Absatz  1  Satz  5  und  §  11  Absatz  1  Satz  5
 nichts  anderes  bestimmt  ist,  kann  von  den  in  diesem  Ge-
 setz  und  auf  Grund  dieses  Gesetzes  getroffenen  Regelun-
 gen  des  Verwaltungsverfahrens  durch  Landesrecht  nicht
 abgewichen werden.“

 3.  Dem  Vorschlag  zu  Nummer  6b  stimmt  die  Bundesregie-
 rung nicht zu.

 Die  vom  Bundesrat  angestrebte  zwingende  Reihenfolge
 von  Unterrichtung  und  Erörterung  und  dem  Planfeststel-
 lungsverfahren  könnte  das  gesamte  Verfahren  unnötig
 verlängern.  Deshalb  sollte  sich  das  Planfeststellungsver-
 fahren  nicht  notwendigerweise  erst  an  die  Unterrichtung
 und  Erörterung  anschließen,  sondern  auch  zeitgleich
 stattfinden können.

 Zu Nummer 7  (Artikel  1  §  4  Absatz  5  Satz  3  –  neu  –  KSpG)

 Die Bundesregierung prüft diesen Vorschlag.

 Zu Nummer 8  (Artikel  1  §  4  Absatz  6,  §  25  Absatz  1,  §  26
 Absatz 1 und 2 KSpG)

 Die  Bundesregierung  strebt  an,  die  genannten  Rechtsverord-
 nungen möglichst zeitnah zu erlassen.

 Zu Nummer 9  (Artikel 1 § 5 Absatz 4 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates  zu  §  5  Absatz  4  Satz  1  zu,  wenn  der  Wortlaut  der  Vor-
 schrift  wie  folgt  abgeändert  wird:  „Die  zuständigen  Behör-
 den  der  Länder  stellen  der  Bundesanstalt  für  Geowissen-
 schaften  und  Rohstoffe  die  bei  ihnen  vorhandenen  Daten  zur
 Verfügung,  die  für  eine  wirksame  Analyse  und  Bewertung
 der  Potenziale  für  die  dauerhafte  Speicherung  erforderlich
 sind; Einzelheiten regelt eine Verwaltungsvereinbarung.“

 Dem  Vorschlag  zu  §  5  Absatz  4  Satz  2  wird  nicht  zugestimmt.

 Bei  der  Weiterverarbeitung  der  Daten  für  die  Analyse  und
 Bewertung  wird  die  BGR  die  Rechte  Dritter  beachten.  Da  der
 Austausch  zwischen  zwei  juristischen  Personen  des  öffentli-
 chen  Rechts  stattfindet  (Bund  und  Land),  handelt  es  sich  hier
 nicht  um  eine  Weitergabe  an  Dritte,  sondern  um  Amtshilfe,
 wie  sie  bereits  durch  Artikel  35  Absatz  1  GG  grundsätzlich
 ermöglicht  wird.  In  der  aufgrund  der  Daten  anzustellenden
 und  zu  veröffentlichenden  Analyse  und  Bewertung  der
 Potenziale  für  die  dauerhafte  Speicherung  werden  keine
 Informationen  enthalten  sein,  die  wettbewerblich  relevant
 sind  und  entsprechende  Rückschlüsse  für  Konkurrenten  zu-
 lassen.  Dies  ist  auch  rechtlich  abgesichert.  Im  Verhältnis  zur
 BGR  sind  die  Rechtsinhaber  über  §  30  VwVfG  des  Bundes
 vor  einer  Veröffentlichung  der  Daten  wirksam  geschützt.  §  30
 VwVfG  beschränkt  sich  nicht  auf  Beteiligte  im  Verwaltungs-
 verfahren,  sondern  wird  als  Ausdruck  eines  verfassungs-
 rechtlich  abgeleiteten  allgemeinen  Rechtsgedankens  auch
 außerhalb  des  Anwendungsbereichs  des  VwVfG  und  ohne
 Zusammenhang  mit  einem  Verwaltungsverfahren  auf  öffent-
 lich-rechtliche  Verwaltungstätigkeit  angewandt.  Dem  §  30
 VwVfG  entsprechende  Bestimmungen  sind  im  Verwaltungs-
 verfahrensrecht  aller  Bundesländer  enthalten,  so  dass  der

 gleiche  Schutz  auch  im  Verhältnis  zu  den  Stellen  der  Länder
 besteht.  Im  Ergebnis  ist  eine  erneute  Zustimmung  der  Daten-
 inhaber zur Datenübermittlung daher nicht erforderlich.

 Zu Nummer 10  (Artikel 1 § 6 Absatz 3 Satz 2 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu.  Es  wird  je-
 doch  darauf  hingewiesen,  dass  eine  zügige  Datenübermitt-
 lung  Voraussetzung  für  eine  etwaige  Entscheidung  nach  §  2
 Absatz 2 Satz 2 KSpG ist.

 Zu Nummer 11  (Artikel 1 § 6 Absatz 4 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 12  (Artikel 1 § 7 Absatz 1 Satz 1 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Der  Antrag  des  Bundesrates  würde  dazu  führen,  dass  Unter-
 suchungstätigkeiten  und  damit  auch  die  Erprobung  und  De-
 monstration  der  dauerhaften  Speicherung  ausschließlich  in
 den  bereits  in  der  Speicherpotentialbewertung  aufgenomme-
 nen  Gesteinsschichten  durchgeführt  werden  könnten.  Eine
 derartige  Einengung  möglicher  Orte  für  die  Demonstrations-
 speicherung  ist  weder  sachlich  noch  politisch  gerechtfertigt.
 Die  Untersuchung  dient  nach  Artikel  4  Absatz  2  CCS-Richt-
 linie  im  Übrigen  auch  der  Ermittlung  der  im  Mitgliedstaat
 vorhandenen  Speicherpotenziale  und  damit  der  Frage,  wel-
 chen  Beitrag  CCS  für  den  Klimaschutz  leisten  kann.  Eine
 Beschränkung  der  Untersuchung  auf  die  in  einer  ersten  Spei-
 cherpotentialbewertung  aufgenommenen  Gesteinsschichten
 wäre  daher  nicht  sinnvoll.  Die  Speicherpotentialanalyse  ist
 keine  der  Untersuchung  vorgeschaltete  Tätigkeit,  so  dass
 diese  nicht  zwangsläufig  vor  einem  Untersuchungsantrag
 nach  §  7  KSpG  abgeschlossen  sein  muss.  Eine  derartige  Re-
 gelung  würde  vielmehr  die  Genehmigung  einer  ersten  Unter-
 suchung  deutlich  verzögern  und  die  zügige  Erprobung  und
 Demonstration der CCS-Technologie behindern.

 Zu Nummer 13  (Artikel  1  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  8
 –  neu – KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Es  ist  schon  fraglich,  ob  Untersuchungstätigkeiten  nach  §  7
 KSpG-E  rechtlich  überhaupt  Gegenstand  der  vorgeschlage-
 nen  Raumordnungsklausel  sein  können.  Denn  die  Steue-
 rungsfunktion  der  Raumordnung  beschränkt  sich  auf  raum-
 bedeutsame  Planungen  und  Maßnahmen.  Bei  einem  Großteil
 der  Untersuchungstätigkeiten  dürfte  es  daran  fehlen  (z.  B.
 bei  3-D-Seismik,  Probebohrungen).  Unabhängig  davon  er-
 scheint  der  Vorschlag  des  Bundesrates  auch  wenig  geeignet,
 das  in  der  Begründung  gewollte  Ziel  sachlich  zu  erreichen.
 Denn  im  Rahmen  der  vorgeschlagenen  Raumordnungsklau-
 sel  würde  nur  die  Vereinbarkeit  der  Untersuchung  mit  den
 Erfordernissen  der  Raumordnung  geprüft,  nicht  aber  die  Ver-
 einbarkeit  einer  späteren  Speicherzulassung  mit  den  Erfor-
 dernissen  der  Raumordnung.  Deren  Bindung  an  die  Vorga-
 ben  der  Raumordnung  ist  vielmehr  in  §  13  Absatz  1  Satz  3
 KSpG-E  eigenständig  geregelt.  Eine  Vereinbarkeit  der  Un-
 tersuchung  mit  den  Erfordernissen  der  Raumordnung  hätte
 vor diesem Hintergrund kaum Sinn.

 Die  Raumordnungsklausel  kann  vor  allem  nicht  mit  der  vom
 Bundesrat  vorgebrachten  Begründung  eingefügt  werden.
 Das  Raumordnungsgesetz  bezweckt  nicht  etwa  den  Schutz
 Privater,  sondern  eine  nachhaltige  Raumentwicklung.  Die
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Untersuchung  liegt  im  eigenen  wirtschaftlichen  Risiko  des
 Antragstellers,  der  hierbei  die  örtlichen  Gegebenheiten  in
 seine  Planungen  einbeziehen  muss.  Der  Antragsteller  hat  es
 vielmehr  selbst  in  der  Hand,  Untersuchungen  nur  dort  zu  be-
 antragen,  wo  die  Festsetzungen  der  jeweiligen  Raumord-
 nungspläne  der  Errichtung  eines  Speichers  nicht  entgegen-
 stehen.

 Zu Nummer 14  (Artikel 1 § 7 Absatz 1 Satz 3 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Die  Regelung  entspricht  im  Wesentlichen  der  bestehenden
 Rechtslage  nach  §  51  Absatz  2  BBergG.  Die  Bundesregie-
 rung  hält  die  Ausnahmen  im  Interesse  der  einheitlichen
 rechtlichen  Behandlung  von  vergleichbaren  Sachverhalten
 und  vor  dem  Hintergrund,  dass  es  sich  bei  den  genannten
 Fällen  um  nicht  intrusive  Untersuchungen  handelt,  für  sach-
 lich gerechtfertigt.

 Zu Nummer 15  (Artikel  1  §  8  Absatz  2  Satz  6  –  neu  –
 KSpG)

 Der  Vorschlag  des  Bundesrates,  Inhaber  von  bergrechtlichen
 Genehmigungen  und  wasserrechtlichen  Zulassungen  vor
 Entscheidung  über  den  Untersuchungsantrag  zu  beteiligen,
 wird geprüft.

 Zu Nummer 16  (Artikel 1 § 8 Absatz 4 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  in  redaktionell
 veränderter Fassung zu:

 „(4)  Wird  nach  einem  Antrag  auf  Untersuchungsgenehmi-
 gung  nach  Absatz  1  für  das  darin  bezeichnete  Feld  oder  für
 Teile  davon  erstmals  ein  Antrag  auf  Erteilung  einer  berg-
 rechtlichen  Genehmigung  gestellt  und  kann  durch  dieses
 Vorhaben  die  Eignung  der  im  Antrag  auf  Untersuchungsge-
 nehmigung  bezeichneten  Gesteinsschichten  als  Kohlen-
 dioxidspeicher  beeinträchtigt  werden,  kann  dem  Antrag  auf
 Erteilung  einer  bergrechtlichen  Genehmigung  ganz  oder  teil-
 weise  erst  nach  Entscheidung  über  den  Antrag  nach  Absatz  1
 stattgegeben werden.“

 Zu Nummer 17  (Artikel 1 § 9 Absatz 1 Satz 4 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Nach  §  2  Absatz  2  Nummer  1  KSpG-E  ist  ein  vollständiger
 Antrag  auf  Planfeststellung  für  einen  Kohlendioxidspeicher
 zur  Erprobung  und  Demonstration  der  dauerhaften  Speiche-
 rung  von  Kohlendioxid  bis  zum  31.  Dezember  2016  zu  stel-
 len.  Zu  den  Antragsunterlagen  gehört  u.  a.  der  Sicherheits-
 nachweis  nach  §  19  KSpG-E.  Der  Sicherheitsnachweis  kann
 nur  auf  Grundlage  der  Charakterisierung  und  Bewertung
 nach  §  7  Absatz  3  Satz  1  KSpG-E  erstellt  werden.  Dafür  ist
 es  erforderlich,  dass  die  Untersuchung  abgeschlossen  und
 die  gewonnenen  Erkenntnisse  nach  Maßgabe  der  Kriterien  in
 Anlage  1  und  weiterer  geeigneter  Methoden  bewertet  wor-
 den  sind.  Zwischen  Abschluss  der  Untersuchung  und  Einrei-
 chung  der  vollständigen  Antragsunterlagen  muss  somit  ein
 gewisser  Zeitraum  liegen,  der  es  rechtfertigt,  Genehmigun-
 gen  zur  Untersuchung  des  Untergrundes  auf  die  Eignung  zur
 Errichtung  eines  Demonstrationsspeichers  bis  31.  Dezember
 2015  zu  befristen.  Bei  einem  späteren  Abschluss  der  Unter-
 suchungen  bestünde  die  Gefahr,  dass  die  Voraussetzungen
 für  einen  Planfeststellungsantrag  nicht  rechtzeitig  erfüllt
 werden können.

 Zu Nummer 18  (Artikel 1 § 10 Absatz 5 KSpG)

 Die  Bundesregierung  wird  der  Bitte  entsprechen  und  die  auf-
 geworfene Frage prüfen.

 Zu Nummer 19  (Artikel 1 § 11 Absatz 1 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  in  veränderter
 Form wie folgt zu:

 „(1)  Errichtung,  Betrieb  und  wesentliche  Änderung  eines
 Kohlendioxidspeichers  bedürfen  der  vorherigen  Planfest-
 stellung  durch  die  zuständige  Behörde.  Die  Öffentlichkeit  ist
 möglichst  vor  Antragstellung  über  das  planfeststellungs-
 pflichtige  Vorhaben,  insbesondere  über  die  Lage  und  die
 Größe  des  Kohlendioxidspeichers  sowie  die  Technologie  der
 Kohlendioxidspeicherung,  zu  informieren.  Dabei  ist  der  Öf-
 fentlichkeit  Gelegenheit  zur  Äußerung  und  Erörterung  zu  ge-
 ben.  Die  zuständige  Behörde  wirkt  darauf  hin,  dass  der  zu-
 künftige  Antragsteller  erforderlichenfalls  ein  Verfahren  des
 öffentlichen  Dialogs  und  der  Streitschlichtung  durchführt.
 Die  Länder  können  die  näheren  Anforderungen  an  das  Ver-
 fahren nach Satz 2 bis 4 bestimmen.“

 Im  Übrigen  wird  auf  die  Begründung  zur  Empfehlung  des
 Bundesrates  zu  Nummer  6b  (zu  Nummer  6,  Ziffern  2  und  3)
 verwiesen.

 Zu Nummer 20  (Artikel  1  §  13  Absatz  4  Satz  1  und  4
 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  mit  der  Maß-
 gabe zu, dass Satz 4 wie folgt gefasst wird:

 „Die  zuständige  Behörde  übermittelt  den  zuständigen  Stel-
 len  in  der  Bundesregierung  über  die  dafür  nach  Landesrecht
 zuständige  Behörde  den  Planfeststellungsbeschluss  sowie
 Begründungen  für  etwaige  Abweichungen  von  der  Stellung-
 nahme  der  Kommission  zur  Weiterleitung  an  die  Kommis-
 sion.“

 Zu Nummer 21  (Artikel 1 § 28 Überschrift KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Der  Begriff  der  Aufsicht  ist  ein  üblicher  Begriff  für  die  staat-
 liche  Kontrolle  von  Anlagen  (vgl.  z.  B.  §§  69  ff.  BBergG,
 §  19  AtG).  Da  der  Begriff  der  Überwachung  im  KSpG  be-
 reits  für  das  Überwachungskonzept  nach  §  20  und  die  Eigen-
 überwachung  nach  §  22  verwendet  wird,  bietet  es  sich  nicht
 zuletzt  aus  Gründen  der  Rechtsklarheit  an,  für  die  staatliche
 Überwachung den Begriff der Aufsicht zu verwenden.

 Zu Nummer 22  (Artikel 1 § 29 Absatz 1 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  mit  der  Maß-
 gabe zu, dass § 29 Absatz 1 wie folgt gefasst wird:

 „(1)  Wird  infolge  der  Ausübung  einer  in  diesem  Gesetz
 geregelten  Tätigkeit  oder  durch  eine  nach  diesem  Gesetz  zu-
 gelassene  Anlage  oder  Einrichtung  jemand  getötet,  sein  Kör-
 per  oder  seine  Gesundheit  verletzt  oder  eine  Sache  beschä-
 digt,  so  haben  der  Genehmigungsinhaber  und  der  für  die
 Ausübung  der  Tätigkeit  Verantwortliche,  bei  Anlagen  oder
 Einrichtungen  der  verantwortliche  Betreiber,  dem  Geschä-
 digten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“
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Zu Nummer 23  (Artikel 1 § 29 Absatz 2 Satz 3 KSpG)

 Die  Bundesregierung  lehnt  eine  Veränderung  von  §  29  Ab-
 satz  2  Satz  3  KSpG  dahingehend,  dass  die  dort  normierten
 Voraussetzungen  zur  Entkräftung  der  Kausalitätsvermutung
 alternativ und nicht kumulativ vorliegen müssen, ab.

 Die  Haftungsregelungen  im  CCS-Gesetzentwurf  orientieren
 sich  an  den  Haftungsregelungen  vergleichbarer  Tätigkeiten.
 Weder  im  Bergrecht  noch  im  Gentechnikrecht  ist  die  Ur-
 sachenvermutung  bereits  ausgeschlossen,  wenn  die  Anlage
 bestimmungsgemäß  betrieben  worden  ist  oder  eine  andere
 Anlage  geeignet  ist,  den  Schaden  zu  verursachen.  Der  Aus-
 schluss  der  Ursachenvermutung  bereits  bei  Vorliegen  einer
 der  beiden  Voraussetzungen  würde  die  Kausalitätsvermu-
 tung  entwerten  und  damit  die  Rechtsposition  des  Geschädig-
 ten ungerechtfertigt verschlechtern.

 Zu Nummer 24  (Artikel 1 § 29 Absatz 2 Satz 3 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Eine  Ergänzung  von  §  29  KSpG  um  eine  Definition  des  be-
 stimmungsgemäßen  Betriebs  ist  nicht  erforderlich.  Durch
 die  Verwendung  des  Begriffs  „bestimmungsgemäßer  Be-
 trieb“  aus  §  6  Absatz  2  UHG  wird  dessen  Bedeutungsgehalt
 in  §  29  Absatz  2  Satz  3  KSpG  implementiert.  Insoweit  bedarf
 es  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  keiner  nochmali-
 gen Begriffbestimmung in § 29 KSpG.

 Zu Nummer 25  (Artikel  1  §  30  Absatz  1  Nummer  4  KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 26  (Artikel  1  §  30  Absatz  3  Satz  1  Nummer  3
 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  mit  einer  Modi-
 fikation  zu.  Die  selbstschuldnerische  Bürgschaft  wird  aus-
 drücklich  in  §  30  Absatz  3  Satz  1  Nummer  2  aufgenommen:

 „2.  die  Leistung  von  Sicherheiten  nach  §  232  Absatz  1  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuches,  die  Stellung  eines  taugli-
 chen  Bürgen  nach  §  239  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches
 oder ein anderes gleichwertiges Sicherungsmittel.“

 Zu Nummer 27  (Artikel 1 § 30 Absatz 4 Satz 1 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Die  Bundesregierung  sieht  keine  Veranlassung,  den  Nach-
 sorgebeitrag  von  3  auf  10  Prozent  zu  erhöhen.  Der  Nachsor-
 gebeitrag  ist  ausreichend,  um  verbleibende  Kosten  nach  dem
 Verantwortungsübergang  und  etwaige  Kostenrisiken  ange-
 messen  abzudecken.  Ein  geringerer  Teil  dieser  Kosten  wird
 durch  weiter  laufende  Überwachungsmaßnahmen  entstehen.
 Abgedeckt  sind  auch  Kostenrisiken  wie  z.  B.  zusätzliche
 Abdichtmaßnahmen  oder  Entlastungsbohrungen  sowie  der
 Erwerb  von  Emissionshandelsberechtigungen  für  den  Fall
 der  Freisetzung  von  Kohlendioxid  in  die  Atmosphäre.  Bei
 der  Prognose  der  Kosten  ist  zu  berücksichtigen,  dass  ein  Ver-
 antwortungsübergang  erst  dann  stattfinden  kann,  wenn  nach
 dem  Stand  von  Wissenschaft  und  Technik  die  Langzeit-
 sicherheit  des  Demonstrationsspeichers  nachgewiesen  wer-
 den  kann.  Insoweit  war  für  die  Festlegung  des  Nachsorge-
 beitrags  abzuwägen,  für  welche  etwaigen  Kostenrisiken  der
 Betreiber  in  welcher  Höhe  bereits  im  Vorfeld  in  Anspruch
 genommen  werden  kann.  Insgesamt  findet  durch  die  Kop-
 pelung  an  die  eingespeicherte  Menge  Kohlendioxid  und  an

 die  Preise  für  die  Emissionshandelsberechtigungen  eine  risi-
 koadäquate Absicherung statt.

 Zu Nummer 28  (Artikel 1 § 31 Absatz 1 KSpG)

 Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.

 Zu Nummer 29  (Artikel 1 § 31 Absatz 1 KSpG)

 Die  Bundesregierung  kann  der  Bitte,  im  weiteren  Verfahren
 eine  Übertragung  der  Verantwortung  auf  den  Bund  vorzuse-
 hen, nicht entsprechen.

 Die  Länder  werden  das  CCS-Gesetz  gemäß  Artikel  83  GG
 vollziehen  und  daher  über  alle  Zulassungsverfahren  (Unter-
 suchung,  Demonstrationsspeicherung,  Stilllegung,  Verant-
 wortungsübertragung)  entscheiden.  Eine  Verantwortungs-
 übertragung  auf  das  Land  setzt  zwingend  voraus,  dass  der
 Betreiber  nach  dem  Stand  von  Wissenschaft  und  Technik  die
 langzeitsichere  Stabilität  des  Speichers  nachgewiesen  hat.
 Damit  können  die  Länder  sicherstellen,  dass  die  Verantwor-
 tung  für  einen  Demonstrationsspeicher  nur  dann  übernom-
 men  wird,  wenn  von  diesem  keine  erheblichen  Kostenrisiken
 mehr  ausgehen.  Eine  Übertragung  der  Verantwortung  für  ge-
 schlossene  Speicherstätten  auf  den  Bund  würde  einzelnen
 Ländern  dagegen  die  Verantwortlichkeit  für  ihr  Handeln
 nehmen,  diese  auf  den  Gesamtstaat  und  somit  im  Ergebnis
 auf  alle  –  auch  unbeteiligte  –  Länder  verteilen.  Deshalb  ge-
 hören  Genehmigungsregime  und  Verantwortungsübergang
 zusammen.  Um  trotzdem  etwaige  Kostenrisiken  abzude-
 cken,  erhalten  die  Länder  den  Nachsorgebeitrag,  den  der  Be-
 treiber  ab  der  ersten  gespeicherten  Tonne  ansparen  muss.
 Dadurch  können  sowohl  Monitoringkosten  als  auch  eventu-
 elle Kostenrisiken ausgeglichen werden.

 Zu Nummer 30  (Artikel 1 § 31 Absatz 2 Satz 1 KSpG)

 Die Bundesregierung wird diesen Vorschlag prüfen.

 Zu Nummer 31  (Artikel  1  –  zum  Gesetzesentwurf  allgemein)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Das  KSpG  ist  so  gestaltet,  dass  Kostenrisiken  für  die  Länder
 so  weit  wie  möglich  ausgeschlossen  werden.  Dazu  gehören
 in  erster  Linie  die  durch  das  Gesetz  vorgeschriebenen  höchs-
 ten  Umwelt-  und  Sicherheitsstandards.  Die  Länder  sind  ver-
 pflichtet,  diese  Vorgaben  so  zu  vollziehen,  dass  die  Wahr-
 scheinlichkeit  eines  Schadenseintritts  nahezu  ausgeschlos-
 sen  wird  und  mögliche  Folgen  von  etwaigen  Störfällen  wei-
 testgehend  vermieden  werden.  Zusätzlich  wird  die  gesamte
 Betriebsphase  finanziell  durch  eine  Deckungsvorsorge  abge-
 sichert,  die  alle  Kostenrisiken  abdeckt  und  die  von  den  Lan-
 desbehörden  nach  Art  und  Höhe  bestimmt  wird.  Für  etwaige
 Ewigkeitsrisiken  steht  zudem  der  Nachsorgebeitrag  zu  Ver-
 fügung.  Etwaige  Kostenrisiken  sind  somit  bereits  umfassend
 abgesichert.

 Zu Nummer 32  (Artikel  1  §  31  Absatz  3  Satz  1  Nummer  4
 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Der  Nachweis  der  Langzeitsicherheit  ist  das  Ergebnis  der
 Prüfung  nach  §  31  Absatz  3  Satz  1  KSpG  und  kann  nicht  zu-
 gleich  Einzelkriterium  im  Rahmen  dieser  Prüfung  sein.  Da
 die  Langfriststabilität  nur  ein  Aspekt  bei  der  Beurteilung  der
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Langzeitsicherheit  ist,  ist  auch  die  vom  Bundesrat  geäußerte
 Sorge unbegründet.

 Zu Nummer 33  (Artikel 1 § 29, 30, 31 und 32 KSpG)

 Die  Regelungen  zur  Deckungsvorsorge  entsprechen  in  ihrem
 Konkretisierungsgrad  anderen  vergleichbaren  Regelungen
 (z.  B.  in  §  18  der  Deponieverordnung).  Sie  bestimmen  die
 wesentlichen  Inhalte  der  Deckungsvorsorge,  sind  grundsätz-
 lich  aus  sich  selbst  heraus  vollziehbar  und  können  daher  von
 den  Ländern  angewendet  werden.  Erforderlichenfalls  kann
 von  der  Verordnungsermächtigung  in  §  32  KSpG  Gebrauch
 gemacht  werden.  Die  Bundesregierung  wird  die  Bestimmun-
 gen  zur  Deckungsvorsorge  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren aber nochmals prüfen.

 Zu Nummer 34  (Artikel 1 § 35 KSpG)
 (Artikel  5  –  Änderung  des  Gerichtskosten-
 gesetzes)
 (Artikel  6  –  Änderung  des  Rechtsanwalts-
 vergütungsgesetzes)

 Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.

 Zu Nummer 35  (Artikel  1  §  41  Absatz  1  Satz  2  und  Ab-
 satz  2 KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Die  Beteiligung  der  Bundesbehörden  bei  Entscheidungen
 nach  den  §§  7,  13  und  17  KSpG  unterstützt  Landesbehörden
 und  Antragsteller,  indem  sie  an  der  fachlichen  Expertise  der
 BGR  und  des  UBA  partizipieren.  Deshalb  ist  eine  anteilige
 Erstattung der dabei entstehenden Kosten sachgerecht.

 Zu Nummer 36  (Artikel 1 § 43 Absatz 3 KSpG)

 Die  Bundesregierung  wird  der  Bitte  entsprechen  und  die
 Bußgeldhöhen prüfen.

 Zu Nummer 37  (Artikel 1 § 43 Absatz 3 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stellt  fest,  dass  die  Begründung  zu  §  43
 nicht  an  den  veränderten  Normtext  angepasst  worden  ist.  Die
 Bundesregierung wird § 43 noch einmal umfassend prüfen.

 Zu Nummer 38  (Artikel 1 § 44 Absatz 1 Satz 1 KSpG)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  mit  der  Maß-
 gabe zu, dass Absatz 1 Satz 1 wie folgt gefasst wird:

 „Die  Bundesregierung  berichtet  dem  Deutschen  Bundestag
 bis  zum  31.  Dezember  2017  und  danach  im  Abstand  von  je-
 weils  vier  Jahren  über  die  Anwendung  dieses  Gesetzes  sowie
 über die international gewonnenen Erfahrungen.“

 Zu Nummer 39  (Artikel  1  Anlage  2  Nummer  1  Überschrift
 und Nummer 1.2 Überschrift KSpG)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 40  (Artikel  3  Anlage  1  Nummer  14  USchadG)

 Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.

 Zu Nummer 41  (Artikel 8a – neu – § 75 Absatz 4 EnWG)

 Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.
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